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 Teil I: Begründung 

1. Einführung 

Die Stadt Beckum verzeichnet seit längerer Zeit eine stetige Nachfrage nach ge-

werblichen und industriell nutzbaren Flächen. Vor allem besteht ein Bedarf an 

größeren, zusammenhängenden Industrieflächen, die etwa ein erhöhtes Lärm-

potential oder einen Dreischichtbetrieb ermöglichen. Bereits im Jahr 2011 hat die 

Stadt für den Bereich um die Straße Obere Brede und den Tuttenbrocksee den Be-

bauungsplan Nr. 60 „Obere Brede/Tuttenbrock“ aufgestellt. Dieser weist im We-

sentlichen ein großflächiges Gewerbe- und Industriegebiet aus. 

 

Die dort im zentralen Bereich festgesetzten Industrieflächen sind bereits weitest-

gehend ausgeschöpft. Die Stadt hat nun durch den zwischenzeitlichen Erwerb der 

landwirtschaftlichen Hofstelle im Westen die Möglichkeit diese zu überplanen und 

die Flächen in den gewerblich-industriellen Standort einzubeziehen. Auch soll im 

Zuge der Überplanung die bauliche Ausnutzbarkeit der Gewerbe- und Industrie-

gebietsflächen optimiert werden.  

 

Um die Flächen im Westen des Gewerbe- und Industriegebiets dementsprechend 

neu zu ordnen und es fortzuentwickeln, beabsichtigt die Stadt die Aufstellung des 

vorliegenden Bebauungsplan Nr. 60.4 „Obere Brede - West“. Dafür soll neben der 

Ausweitung der Baugebiete vor allem die Gliederung nach Abstandserlass NRW 

angepasst werden. Darüber hinaus soll die Überplanung des Ursprungsplans ge-

nutzt werden, um teilweise klarstellende Anpassungen vorzunehmen. Die wesent-

lichen Regelungen des Bebauungsplans Nr. 60 zu Nutzungsarten, zur Erschließung 

und Entwässerung, sollen im Wesentlichen. übernommen werden. Insgesamt soll 

vor diesem Hintergrund mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 60.4 eine ge-

ordnete Weiterentwicklung des bestehenden Gewerbe- und Industriegebiets ana-

log zu den Gegebenheiten am Gesamtstandort ermöglicht werden. Die Planung 

dient somit der Sicherung und weiteren Entwicklung der örtlichen gewerblichen 

Wirtschaft. 

 

Um den Bebauungsplan aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans zu ent-

wickeln ist eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich. Diese soll im Pa-

rallelverfahren gemäß § 8 Absatz 3 Baugesetzbuch durchgeführt werden. 
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2. Lage und Größe des Plangebiets, räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet des Bebauungsplan Nr. 60.4 „Obere Brede - West“ liegt nordwest-

lich der Beckumer Innenstadt und gehört zum dortigen Gewerbegebiet Obere Bre-

de an der Autobahn A 2. Der überplante Bereich umfasst eine Größe von etwa 

16,6 Hektar und wird wie folgt begrenzt: 

• Im Nordosten durch landwirtschaftlich als Acker genutzte Flächen sowie 

gewerbliche Bebauung südwestlich der Straße „Obere Brede“, 

• im Südosten durch den „Gewerbepark Grüner Weg“ und landwirtschaftlich als 

Acker genutzte Flächen, 

• im Südwesten und Süden durch Bahngleise, einen Hundeübungsplatz, einen 

Teich sowie Wohnbebauung mit Hausgärten westlich des Grünen Wegs und 

• im Nordwesten durch Gehölz- und Grünbereiche entlang des südlichen Ufers 

des Tutenbrocksees. 

 

Zur genauen Abgrenzung des Geltungsbereichs wird auf die Plankarte verwiesen. 

3. Städtebauliche Ausgangssituation und Planungsgrundlagen 

3.1 Aktuelle Nutzung und städtebauliche Situation 

Das Plangebiet wird derzeit zu großen Teilen intensiv landwirtschaftlich als Acker 

genutzt. Es wird von Nordosten nach Südwesten von einem Wirtschaftsweg durch-

quert. Im Südwesten befindet sich eine stillgelegte landwirtschaftliche Hofstelle mit 

umliegenden Wiesenflächen. Darüber hinaus ist im Südosten eine kleine Wald-

fläche vorzufinden. Die Flächen sind bislang durch den Bebauungsplan Nr. 60 

überplant.  

 

Das Umfeld ist im Wesentlichen durch landwirtschaftliche Acker- und Grünland-

flächen im Südwesten im Anschluss an die Bahntrasse geprägt. Im Nordwesten be-

findet sich der Tuttenbrocksee mit seinen gehölzbestandenen Uferbereichen. 

Darüber hinaus schließen im Nordosten bereits gewerbliche Nutzungen an, die 

sich auf Grundlage des Ursprungsplans dort entwickelt haben. Das Gewerbegebiet 

Grüner Weg grenzt mit gewerblichen Hallenbauten sowie kleinteiliger Bebauung 

im Südosten an die Planflächen. Wohnnutzungen liegen im weiteren Umfeld im 

Südwesten und Nordosten sowie untergeordnet im Südosten an der Straße 

Gewerbepark Grüner Weg. 
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3.2 Landesplanung und Flächennutzungsplan 

Der Landesentwicklungsplan (LEP NRW) ist in den letzten Jahren fortgeschrieben 

worden. Der aktuelle LEP NRW ist seit Februar 2017 rechtswirksam. Danach ist 

Beckum ein Mittelzentrum. Die zeichnerischen Festlegungen stellen das Plangebiet 

als Teil des nachrichtlich aufgenommenen Siedlungsraums dar. Die folgenden 

textlichen Ausführungen sind vor diesem Hintergrund für die Planung relevant: 

 

• 2-1 Ziel: Zentralörtliche Gliederung. Die räumliche Entwicklung im Landesgebiet 

ist auf das bestehende, funktional gegliederte System Zentraler Orte auszurich-

ten. 

• 2-3 Ziel: Siedlungsraum und Freiraum. […] Die Siedlungsentwicklung der 

Gemeinden vollzieht sich innerhalb der regionalplanerisch festgelegten Sied-

lungsbereiche. 

• 6.1-1 Ziel: Flächensparende und bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung. Die 

Siedlungsentwicklung ist flächensparend und bedarfsgerecht an der Bevölke-

rungsentwicklung, der Entwicklung der Wirtschaft, den vorhandenen Infrastruk-

turen sowie den naturräumlichen und kulturlandschaftlichen Entwicklungs-

potenzialen auszurichten. […] 

• 6.1-3 Grundsatz: Leitbild „dezentrale Konzentration“. Die Siedlungsstruktur soll 

dem Leitbild der „dezentralen Konzentration“ entsprechend weiterentwickelt 

werden. Dabei ist die zentralörtliche Gliederung zugrunde zu legen.  

• 6.1-4 Ziel: Keine bandartigen Entwicklungen und Splittersiedlungen. Bandartige 

Siedlungsentwicklungen entlang von Verkehrswegen sind ebenso zu vermeiden 

wie Splittersiedlungen. 

• 6.1-5 Grundsatz: Leitbild „nachhaltige europäische Stadt“. Die Siedlungsentwick-

lung soll im Sinne der "nachhaltigen europäischen Stadt" kompakt gestaltet 

werden und das jeweilige Zentrum stärken. Regional- und Bauleitplanung sollen 

durch eine umweltverträgliche, geschlechtergerechte und siedlungs-strukturell 

optimierte Zu-ordnung von Wohnen, Versorgung und Arbeiten zur Verbesse-

rung der Lebensqualität und zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens bei-

tragen. […] Orts- und Siedlungs-ränder sollen erkennbare und raum-funktional 

wirksame Grenzen zum Freiraum bilden. 

• 6.1-6 Grundsatz: Vorrang der Innenentwicklung. Planungen und Maßnahmen 

der Innenentwicklung haben Vorrang vor der Inanspruchnahme von Flächen im 

Außenbereich. Die gezielte Erhaltung und Neuschaffung von Freiflächen im 

Innenbereich aus städtebaulichen Gründen ist hiervon unbenommen. 

• 6.3-1 Ziel: Flächenangebot. Für emittierende Gewerbe- und Industriebetriebe ist 

in Regionalplänen auf der Basis regionaler Abstimmungen (regionale Gewerbe- 

und Industrieflächenkonzepte) und in Bauleitplänen ein geeignetes Flächen-

angebot zu sichern. 

 

Die planerischen Leitlinien des LEP NRW sind im geltenden Regionalplan für den 

Regierungsbezirk Münster, Teilabschnitt Münsterland, weitergeführt und konkre-

tisiert. In diesem ist das Plangebiet als Bereich für gewerbliche und industrielle Nut-

zungen (GIB) festgelegt. Darüber hinaus sind der Tuttenbrocksee im Nordwesten 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 60.4 „Obere Brede - West“ 

- 5 - 

als Oberflächengewässer und die südwestlich verlaufende Bahntrasse als Schienen-

weg für den überregionalen und regionalen Verkehr dargestellt. Die nördlich verlau-

fende Autobahn A 2 ist als Straße für den vorwiegend großräumigen Verkehr aus-

gewiesen. 

 

Diesen raumordnerischen Zielen und Grundsätzen wird die vorliegende Planung 

durch Einbeziehung vormals nicht verfügbarer, landwirtschaftlich genutzter Teil-

flächen in den gewerblich-industriellen Gesamtstandort im Nordwesten des Mittel-

zentrums Beckum innerhalb des regionalplanerisch ausgewiesenen Siedlungs-

bereichs gerecht. Durch die bedarfsgerechte innere Fortentwicklung des vorhan-

denen Siedlungsbereichs wird das Leitbild der nachhaltigen europäischen Stadt 

gestärkt, indem eine kompakte Siedlungsentwicklung unterstützt wird. Eine band-

artige Siedlungsentwicklung erfolgt nicht. Die vorliegende Planung trägt zu einer 

weiter verbesserten Infrastrukturnutzung bei. Die Bauleitplanung entspricht somit 

den landes- und regionalplanerischen Zielen und Grundsätzen. 

 

Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Beckum stellt den über-

wiegenden Teil des Geltungsbereichs als gewerbliche Baufläche dar. Die Rand-

bereiche im Norden, Westen und Süden sind als Öffentliche Grünfläche „Parkanla-

ge“ ausgewiesen. Darüber hinaus ist im nördlichen Teil des Planbereichs eine Ver-

sorgungsanlage für Abwasser dargestellt. Der Bereich der noch bestehenden Hof-

stelle im Südwesten ist bislang als Fläche für die Landwirtschaft im Flächennut-

zungsplan ausgewiesen. 

 

Weiterhin enthält der Flächennutzungsplan eine Kennzeichnung der Flächen des 

ehemaligen oberflächennahen Strontianit-Abbaus, welche im Sinne der Anstoß-

wirkung gemäß § 9 Absatz 5 Nummer 2 Baugesetzbuch in den Bebauungsplan 

übernommen wird. 

 

Um den vorliegenden Bebauungsplan gemäß § 8 Absatz 2 Baugesetzbuch aus dem 

Flächennutzungsplan zu entwickeln, ist im Bereich der bisherigen Hofstelle eine 

Änderung der Darstellungen erforderlich. Durch die 17. Flächennutzungs-

planänderung soll im Parallelverfahren gemäß § 8 Absatz 3 Baugesetzbuch die 

Darstellung der Fläche für die Landwirtschaft in eine gewerbliche Baufläche ge-

ändert werden. Die entsprechende landesplanerische Zustimmung wurde mit 

Schreiben vom 15.06.2018 durch die Bezirksregierung Münster erteilt. 

3.3 Naturschutz und Landschaftspflege 

Im Plangebiet sowie im näheren Umfeld sind weder Natur- oder Landschafts-

schutzgebiete festgelegt, noch befinden sich dort geschützte Landschaftsbestand-

teile. Auch sind im Geltungsbereich und in der näheren Umgebung keine Gebiete 

von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) oder europäische Vogelschutz-



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 60.4 „Obere Brede - West“ 

- 6 - 

gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ausgewiesen. Ge-

setzlich geschützte Biotope gemäß BNatSchG oder im Biotopkataster NRW1 ge-

führte schutzwürdige Biotope mit Vorkommen seltener Tier- und Pflanzenarten 

sind im Plangebiet und in der näheren Umgebung mit weniger als 300 m Ent-

fernung nicht bekannt. Die nächstgelegenen im Biotopkataster NRW geführten 

schutzwürdigen Biotope liegen mehr als 300 m südwestlich vom Plangebiet ent-

fernt. 

3.4 Gewässer 

Oberflächengewässer bestehen im Planbereich nicht. Direkt nordwestlich grenzt 

der Tuttenbrocksee an. Es handelt sich hier um einen als Badesee angelegten, 

renaturierten Kalksteinbruch. Beeinträchtigungen des Gewässers durch die Planung 

sind nicht erkennbar.  

 

Die überplanten Flächen liegen nicht innerhalb eines Wasser- oder Heilquellen-

schutzgebiets oder in einem Überschwemmungsgebiet. Die Empfindlichkeit be-

züglich Grundwasserverschmutzung, -aufkommen und -neubildung wird nach 

gegenwärtigem Stand als durchschnittlich beurteilt. 

3.5 Boden 

In der Bauleitplanung ist die Bodenschutzklausel im Sinne des Baugesetzbuchs in 

Verbindung mit dem Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und dem Landes-

bodenschutzgesetz (LBodSchG) zu beachten. Demnach ist mit Grund und Boden 

sparsam und schonend umzugehen, Bodenversiegelungen sind zu begrenzen und 

schädliche Bodenveränderungen zu vermeiden. Die Wieder-/Umnutzung von ver-

siegelten, sanierten Flächen sowie Nachverdichtungen werden vorrangig an-

gestrebt.  

 

Gemäß Bodenkarte NRW2 steht im Plangebiet steiniger, toniger Lehm bis lehmiger 

Ton als Rendzina, z. T. verbraunt und z. T. pseudovergleyt (R2) an. Diese Böden 

weisen eine geringe bis mittlere Wasserdurchlässigkeit, eine mittlere bis hohe 

Sorptionsfähigkeit und einen geringen bis mittleren Ertrag auf.  

 

Im westlichen Teil des Plangebiets liegen darüber hinaus in untergeordnetem Um-

fang tonige Lehmböden als Pseudogley, stellenweise Braunerde-Pseudogley (S2) 

vor. Diese Böden sind durch eine mittlere bis hohe Sorptionsfähigkeit sowie eine 

meist mittlere nutzbare Wasserkapazität charakterisiert. Die Wasserdurchlässigkeit 

wird als gering eingestuft, sodass starke Staunässe bis in den Oberboden auftritt. 

 

                                              

1 „Schutzwürdige Biotope“ in NRW (BK), Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV), 2008 

2 Geologisches Landesamt NRW: Bodenkarte von NRW 1:50.000, Blatt L 4314 Beckum; Krefeld 1985 
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Die Rendzina Böden sind als schutzwürdige Böden (Biotopentwicklung), Stufe 3, in 

Nordrhein-Westfalen3 kartiert worden. Für die Pseudogley-Böden ist keine Schutz-

stufe definiert. In der Abwägung ist daher für die betroffenen Böden neben dem 

allgemeinen Bodenverlust durch Versiegelung auch dieser Aspekt besonders zu 

beachten. 

 

Es ist davon auszugehen, dass die vorliegenden Böden aufgrund der intensiven 

landwirtschaftlichen Nutzung sowie der teils vorhandenen Bebauung bereits stark 

überprägt sind. 

3.6 Altlasten und Kampfmittel 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 60.4 sind keine Altlasten oder altlas-

tenverdächtige Flächen bekannt. Nach Landesbodenschutzgesetz besteht all-

gemein die Verpflichtung, Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder einer 

schädlichen Bodenveränderung unverzüglich der zuständigen Behörde (hier: Unte-

re Bodenschutzbehörde) mitzuteilen, sofern derartige Feststellungen bei der 

Durchführung von Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Ein-

griffen in den Boden und in den Untergrund getroffen werden. 

 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 60 ist für einen Teilbereich der 

vorliegenden Planfläche die Kennzeichnung einer Kampfmittelbelastung eingetra-

gen worden. In diesem Bereich ist aufgrund von Untersuchung von Luftbildern 

eine Kriegsbeeinflussung durch vereinzelte Bombardierung erkannt worden. Der 

Kampfmittelräumdienst hat daher die Anwendung der Anlage 1 der Technischen 

Verwaltungsvorschrift für die Kampfmittelbeseitigung (TVV KpfMiBesNRW) emp-

fohlen. 

 

Generell gilt darüber hinaus: Weist der Erdaushub bei der Durchführung von Bau-

arbeiten auf außergewöhnliche Verfärbung hin oder werden verdächtige Gegen-

stände beobachtet, ist die Arbeit aus Sicherheitsgründen sofort einzustellen, der 

Staatliche Kampfmittelräumdienst ist zu benachrichtigen. 

3.7 Bergbau 

Im Plangebiet und im Umfeld wurde in der Zeit von 1880 bis 1890 in kleineren 

Teilbereichen vereinzelt Strontianit abgebaut. Inwieweit Strontianit tatsächlich ab-

gebaut wurde, kann heute nur noch schwer nachvollzogen werden. Die Unterlagen 

(zum BeispielGrubenbilder) hinsichtlich der Darstellung des alten Strontianitberg-

baus im Raum Beckum sind bei der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 8 Berg-

bau und Energie in NRW nur unvollständig vorhanden, sodass konkrete Angaben 

zur Lage und Ausdehnung der bergbaulichen Tätigkeit nicht erfolgen können. 

                                              

3 Geologischer Dienst NRW (2004): Karte der schutzwürdigen Böden in NRW, Krefeld 
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Im wirksamen Flächennutzungsplan ist großräumig für die voraussichtlich be-

troffenen Flächen durch das Planzeichen „Umgrenzung der Flächen, unter denen 

der Bergbau umgeht oder die für den Abbau von Mineralien bestimmt sind (Berei-

che des ehemaligen oberflächennahen Strontianitabbaus)“ gekennzeichnet, dass 

hier die Möglichkeit besteht, auf Reste dieser bergbaulichen Tätigkeit zu stoßen. 

Dies gilt auch für das vorliegende Plangebiet. Ob im Bereich des Bebauungsplans 

Nr. 60.4 einwirkungsrelevanter Strontianitbergbau betrieben worden ist, der auch 

heute noch schädigend auf die Tagesoberfläche nachwirkt, kann nicht hinreichend 

geklärt werden. Wenn bei Ausschachtungsarbeiten zweifelhafte Unstetigkeiten im 

Baugrund zu erkennen sind, ist ein Sachverständiger zur Klärung der Baugrundver-

hältnisse einzuschalten. 

 

Der Planbereich liegt darüber hinaus über den auf Kohlenwasserstoffe erteilten Er-

laubnisfeldern „CBM-RWTH“ (zu wissenschaftlichen Zwecken - Inhaberin: RWTH 

Aachen, Lehrstuhl und Institut für Markscheidewesen, Aachen). 

 

Eine Erlaubnis gewährt das befristete Recht zur Aufsuchung des Bodenschatzes 

„Kohlenwasserstoffe“ innerhalb der festgelegten Feldesgrenzen. Unter dem Auf-

suchen versteht man Tätigkeiten zur Feststellung (Untersuchung) des Vorhandens-

eins und der Ausdehnung eines Bodenschatzes. Eine Erlaubnis zu gewerblichen 

Zwecken dient lediglich dem Konkurrenzschutz und klärt in Form einer Lizenz nur 

grundsätzlich, welcher Unternehmer in diesem Gebiet Anträge auf Durchführung 

konkreter Aufsuchungsmaßnahmen stellen darf. Eine Erlaubnis zu wissenschaft-

lichen Zwecken kann auch neben einer auf denselben Bodenschatz erteilten Er-

laubnis zu gewerblichen Zwecken bestehen. Eine erteilte Erlaubnis gestattet noch 

keinerlei konkrete Maßnahmen, wie zum BeispielUntersuchungsbohrungen, so 

dass Umweltauswirkungen in diesem Stadium allein aufgrund einer Erlaubnis nicht 

hervorgerufen werden. 

3.8 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

Wie vom LWL- Archäologie für Westfalen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 

mitgeteilt, betrifft der Bebauungsplan die mittelalterliche, mit einiger Sicherheit um 

1400 vorhandene Stadtlandwehr von Beckum. Dabei handelt es sich um eine linea-

re Wall-Graben-Anlage, die die Feldmark der mittelalterlichen Stadt unter Ein-

schluss einiger wüst gefallener Orte vollständig umzog. Ihr Verlauf lässt sich re-

konstruieren anhand noch vorhandener Überreste sowie Altkarten und der Flur-

namenüberlieferung. Im Bereich des Bebauungsplans wird ihr Verlauf durch den 

sich von Nordosten nach Südwesten erstreckenden Weg angezeigt, der allerdings 

nicht mit der Breite der Wall-Graben-Anlage übereinstimmen dürfte. 

 

Zu erschließen ist weiterhin eine aus der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts stammende 

ältere Landwehr, die noch nicht so ausgreifend war. 
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Aufgrund von urkundlichen und kartographischen Belegen ist ihre Existenz zu 

belegen, ihr genauer Verlauf aber nicht rekonstruierbar. Spuren dieser Landwehr 

sind südlich des genannten Wegs im Boden zu vermuten. 

 

Um Aufschluss über die Struktur der beiden nicht mehr sichtbaren, aber im Boden 

nachweisbaren Landwehrzüge zu erhalten, erscheint es notwendig, je nach Lage 

und Umfang der Bodeneingriffe baubegleitend oder im Vorfeld der Maßnahmen 

archäologische Untersuchungen einzuplanen. Die Kosten trägt gemäß Denkmal-

schutzgesetz NRW (DSchG NW) der Bauherr. 

 

Des Weiteren wird vorsorglich weiterhin auf die einschlägigen denkmalschutz-

rechtlichen Bestimmungen verwiesen, insbesondere auf die Meldepflicht bei ver-

dächtigen Bodenfunden nach DSchG NW. 

4. Planungsziele und Plankonzept 

Das grundlegende Ziel der vorliegenden Planung liegt in der Optimierung der 

Ausnutzbarkeit der Gewerbe- und Industriegebietsflächen, die aufgrund der Über-

planung der landwirtschaftlichen Hofstelle im Südwesten des Gesamtstandorts 

möglich ist. Die Optimierungen beziehen sich vorrangig auf: 

 Erweiterung der Industriegebietsflächen 

 Anpassung der Gliederung nach Abstandsliste des Abstandserlasses NRW 

 Erweiterung der maximalen Gesamthöhe baulicher Anlagen 

Die Fläche der landwirtschaftlichen Hofstelle wird durch die Planung in das Indus-

triegebiet einbezogen. Ebenso sollen die bisher im nordöstlichen Teil des Plan-

bereichs konzentrierten Flächen des Industriegebiets nach Nordwesten und 

Westen ausgeweitet werden. Durch die Überplanung der Hofstelle befindet sich 

die nächstgelegene schutzwürdige Nutzung in größerer Entfernung zu den Gewer-

be- und Industriegebietsflächen. Somit kann die Gliederung nach Abstandsklassen 

hier zu großen Teilen angepasst werden. Um auch höhere gewerblich-industrielle 

Gebäudeköper zuzulassen und damit die Ausnutzbarkeit des Standorts zu verbes-

sern, ist es vorgesehen die bisher festgesetzten maximalen Gesamthöhen zu er-

höhen. 

 

Die Vorgaben zu Nutzungsmaßen und Bauvolumina werden im Übrigen analog 

zum geltenden Bebauungsplan und den baulichen Ausprägungen im Umfeld defi-

niert, um eine angemessene Einfügung in die Umgebung zu erreichen. Zudem sol-

len einzelne Festsetzungen des Ursprungsplans aktualisiert werden. So soll etwa 

die Regelung zur Lagerung von offenen Schüttgütern, die bislang vollkommen 

ausgeschlossen war, in städtebaulich verträglichem Rahmen ermöglicht werden, 

um ansiedlungswilligen Betriebe eine höhere Flexibilität zu gewährleisten. Das Er-

schließungs-, Entwässerungs-und Grünordnungskonzept wird ebenfalls analog 

zum Ursprungsplan festgesetzt. 
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Die Planung dient damit dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden und der 

möglichst flexiblen und effektiven Ausnutzung des aktuellen Plangebiets unter 

Beibehaltung einer angemessenen Einbindung in das Umfeld. Ein Planungserfor-

dernis im Sinne des § 1 Absatz 3 Baugesetzbuch ist gegeben, um die überplanten 

Flächen nach den aktuellen kommunalen Zielsetzungen zu ordnen.  

5.  Inhalte und Festsetzungen des Bebauungsplans 

5.1 Art der baulichen Nutzung 

a) Gliederung der Baugebiete 

Der überwiegende Teil des Plangebiets wird nach den oben dargelegten Planungs-

zielen als eingeschränktes Gewerbegebiet (GEN) gemäß § 8 Baunutzungs-

verordnung sowie als eingeschränktes Industriegebiet (GIN) gemäß § 9 Bau-

nutzungsverordnung mit den Teilflächen GIN1 und GIN2 festgesetzt. Gewerbe-

gebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden 

Gewerbebetrieben. Industriegebiete dienen hingegen ausschließlich der Unter-

bringung von Gewerbebetrieben, die in anderen Baugebieten vorwiegend unzu-

lässig sind. 

 

Die Stadt entscheidet sich unter anderem aufgrund der Zielsetzung, möglichst 

viele Flächen für eine Industrienutzung zur Verfügung zu stellen, aber auch auf-

grund konkreter Nachfrage für Industrieflächen nun dazu, die gesamten Flächen 

zwischen WLE-Trasse im Westen und Südwesten und dem bestehenden Industrie-

gebiet im Nordosten als Industriegebiet auszuweisen. Die festgesetzten Abstands-

klassen (siehe weiter unten) gewährleisten dabei weiterhin bereits auf planungs-

rechtlicher Ebene einen angemessen Schutz der nächstgelegenen Wohnnutzun-

gen. Im Südosten wird in Angliederung an das vorhandene Gewerbegebiet „Grüner 

Weg“ weiterhin ein eingeschränktes Gewerbegebiet festgesetzt. 

 

Die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung werden im GIN und GEN im 

Wesentlichen in Anlehnung an die Regelungen des Ursprungsplans Nr. 60 getrof-

fen. 

 

Zur Einbindung in den Siedlungsbereich mit südlich benachbarten Wohnnutzun-

gen mit unterschiedlichem planungsrechtlichen Status (MI, WA, unbeplanter 

Innenbereich nach § 34 Baugesetzbuch) erfolgt analog zu den Festsetzungen im 

Bebauungsplan Nr. 60 eine Gliederung nach Abstandserlass NRW (Fassung vom 

06.06.2007, MBl. 2007, S. 659 mit Anhang Abstandsliste). Damit wird Immissions-

konflikten vorgebeugt, gleichzeitig werden aber auch Praktikabilität und Nachvoll-

ziehbarkeit in der Umsetzung gewährleistet. 
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Aufgrund des Wegfalls der dauerhaften Wohnnutzung auf der früheren landwirt-

schaftlichen Hofstelle im Südwesten kann diese Gliederung im vorliegenden 

Geltungsbereich insgesamt neu geordnet werden. Das größte Nutzungspotenzial 

wird dabei auf den zentralen Flächen nordöstlich des von Nordwest nach Südost 

ausgerichteten Teilabschnitts der Ringerschließung gesehen. Hier reicht der Aus-

schluss der Abstandsklassen I-IV (Abstanderfordernisse von 1.500 m bis 500 m zu 

reinen Wohngebieten), so dass die Flächen sinnvoll als Industriegebiet festgesetzt 

werden können (GIN1). Zwar ist im jeweiligen Einzelfall damit zu rechnen, dass bau-

liche und/oder betriebsorganisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung der 

Immissionsschutzbelange der Nachbarschaft zu treffen sein werden. Dies wird aber 

als typische Situation in der relativ dicht auch entlang von Verkehrswegen (hier 

Vorhelmer Straße) und in Streulagen bebauten Region angesehen. 

 

Das Nutzungspotenzial in einem solchen Umfang erstreckt sich auch auf den 

überwiegenden Teil der direkt südwestlich an den o. g. Abschnitt des Erschlie-

ßungsrings anschließenden Flächen. In einer Tiefe von etwa 40-60 m ist aber in 

Richtung Vorhelmer Straße eine Abstufung auf den Ausschluss der Abstandsklas-

sen I-V erforderlich (Abstanderfordernisse von 1.500 m bis 300 m zu reinen Wohn-

gebieten). Auch wenn sich das betrieblich mögliche Nutzungsspektrum damit 

deutlich weiter einschränkt, erfolgt auch hier dennoch eine Festsetzung als Indus-

triegebiet (GIN2), um eine sinnvolle Gebietszuordnung über die vorgelagerten 

Flächen des GIN1 zur öffentlichen Erschließung zu sichern. Gleiches gilt in Bezug 

auf die südöstliche Teilfläche des GIN2. 

 

Im Südosten bleibt es bei der erforderlichen Abstufung auf einen Ausschluss der 

Abstandsklassen I-VI (Abstanderfordernisse von 1.500 m bis 200 m zu reinen 

Wohngebieten) in Richtung der östlich nächstgelegenen Wohnbebauung inner-

halb eines festgesetzten Mischgebiets in der Straße Gewerbepark Grüner Weg. 

Deshalb und aufgrund der hier gegebenen, sinnvollen Angliederung an ein beste-

hendes Gewerbegebiet ebenfalls in dieser Straße erfolgt die Festsetzung als 

Gewerbegebiet (GEN). 

 

Durch eine Ausnahmeregelung können jeweils ggf. Anlagen des nächstgrößeren 

Abstands der Abstandsliste 2007 als Ausnahme zugelassen werden, wenn deren 

Emissionen durch technische oder organisatorische Maßnahmen nachweislich auf 

den jeweils zulässigen Störgrad reduziert werden können. Diese Regelung kann 

ggf. Härte- oder Grenzfälle vermeiden, zumal Gliederungsziel das immissions-

schutzorientierte Ergebnis an den betroffenen Wohngebäuden ist. 

 

Die Gliederung nach Abstandserlass NRW 2017 erfolgt beim Industriegebiet 

sowohl innerhalb des Plangebiets mit Ausweisung von zwei entsprechenden Teil-

flächen, als auch in Bezug auf die umgebenden Flächen des Gesamtstandorts. Beim 

Gewerbegebiet wird die Gliederung insgesamt in Bezug auf die umgebenden 

Gewerbegebietsflächen sowohl im Bereich „Obere Brede/Tuttenbrock, als auch im 

Bereich „Gewerbepark Grüner Weg“. 
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Auf den Abstandserlass NRW mit Anhang 1 (Abstandsliste) in der o. g. Fassung aus 

2007, die hiermit Bestandteil des Bebauungsplans Nr. 60.4 wird, wird ausdrücklich 

Bezug genommen. Nach der bisherigen Rechtsprechung ist eine zusätzliche Auf-

nahme der Abstandsliste in das Planwerk nicht erforderlich, soweit der eindeutige 

Bezug auf die jeweils geltende Fassung und den Fundort der Abstandsliste gege-

ben ist. 

 

Die Vorgehensweise berücksichtigt das Trennungsgebot unverträglicher Nut-

zungen nach § 50 BImSchG. Eine grundsätzliche Wohnverträglichkeit der vorberei-

teten, gewerblich-industriellen Nutzung wird damit gesichert. Gleichzeitig verblei-

ben noch ausreichende Spielräume für betriebliche Entwicklungen. 

b) Weitere Schutzvorkehrungen: Ausschluss von Gewerbebetrieben und Anla-

gen, die ein Betriebsbereich oder Teil eines Betriebsbereichs im Sinne des § 3 

Absatz 5a BImSchG in Verbindung mit der 12. BImSchV (Störfall-Verordnung) 

sind 

In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgericht sowie des Europäischem 

Gerichtshof ist klargestellt worden, dass in der Projektentwicklung und nach Mög-

lichkeit bereits auf Ebene der städtebaulichen Planung das Erfordernis zur Berück-

sichtigung angemessener Abstände zwischen künftigen/möglichen Betriebsberei-

chen im Sinne von § 3 Absatz 5a BImSchG und schutzwürdigen Gebieten im Sinne 

des § 50 BImSchG besteht. 

 

Diese schutzwürdigen Gebiete sind dabei verkürzt als von Menschen überwiegend 

bewohnte beziehungsweise stark frequentierte Bereiche zu bezeichnen. Diese sind 

nach der einschlägigen Rechtsprechung durch die Kommune im Rahmen der Er-

mittlung der Abwägungsgrundlagen zu identifizieren und zu bewerten. Im vor-

liegenden Fall handelt es sich dabei nach Auffassung der Stadt insbesondere um 

den etwa 150 m südwestlich beginnenden Siedlungsbereich um die Vorhelmer 

Straße sowie den direkt nordwestlich benachbarten Tuttenbrocksee mit seinen 

stark frequentierten Freizeitnutzungen, die im Ursprungsplan Nr. 60 planungs-

rechtlich definiert sind. Darüber hinaus ist auch die ebenfalls nördlich verlaufende, 

stark frequentierte Autobahn A 2 in etwa 600-700 m Entfernung als schutzwür-

diges Gebiet anzusehen. Das Plangebiet erstreckt sich in Nordwest-Südost-

Richtung auf etwa 600 m und in Nordost-Südwest-Richtung auf etwa 350 m 

 

Die Seveso-II-Richtlinie und die Störfallverordnung (12. BImSchV) definieren sehr 

spezifische Grundlagen für die Ermittlung angemessener Abstände („Achtungs-

abstände“) zwischen schutzwürdigen Gebieten und Betriebsbereichen, in denen 

gefährliche Stoffe verwendet werden oder vorkommen etc. Der Leitfaden „KAS 18“ 

soll als Grundlage für die Einbeziehung des Belangs in die kommunale Bauleit-
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planung dienen4. Für Neuplanungen enthält dieser Leitfaden Abstandsempfehlun-

gen für Betriebsbereiche, in denen bestimmte Stoffe in bestimmten Mengen vor-

kommen beziehungsweise verwendet werden. Die aufgeführte Liste ist nicht ab-

schließend, auch sind mit Bezug auf die Seveso-III-Richtlinie sowie die Störfallver-

ordnung beim Vorkommen beziehungsweise der Verwendung von Mischungen 

gefährlicher Stoffe ggf. andere Abstandserfordernisse gegeben. 

 

Die aufgeführten Stoffe sind in dem Leitfaden Achtungsabstände der Klassen I bis 

IV zugeordnet, für die Abstände zwischen mindestens 200 m sowie 1.500 m und 

mehr definiert werden. 

 

Daraus ergibt sich aufgrund der Lage und Ausdehnung des Gewerbe- und Indus-

triegebiets zu den oben genannten schutzwürdigen Gebieten und Trassen, dass 

die Baugebiete nach den Abstandsempfehlungen der KAS weitestgehend nicht 

einmal für Betriebe mit einem Achtungsabstand von 200 m geeignet. Für Betriebe 

mit höheren Abstandserfordernissen nach KAS 18 ist die Eignung weiter ein-

geschränkt. 

 

Vor diesem Hintergrund entscheidet sich die Stadt hier für einen grundsätzlichen 

Ausschluss von Gewerbebetrieben und Anlagen mit Betriebsbereichen im Sinne 

des § 5 Absatz 3a BImSchG. Damit wird im Bebauungsplan bereits gesichert, dass 

in dem vorliegenden, mindestens an zwei Seiten von schutzwürdigen Gebieten 

umgebenen Gewerbe- und Industriegebiet im Wesentlichen keine sogenannten 

„Störfallbetriebe“ angesiedelt werden. Eine entsprechend formulierte Ausnahme-

regelung hierzu berücksichtigt jedoch den Umstand, dass im Einzelfall auch gerin-

gere Abstände zu schutzwürdigen Gebieten ausreichen können, wenn bestimmte 

bauliche und/oder technische Vorkehrungen an den Anlagen getroffen werden. 

Damit wird unter Berücksichtigung des vorbeugenden Störfallschutzes dennoch 

ein den festgesetzten Gebietscharakteren angemessenes Nutzungsspektrum er-

möglicht. 

c) Ausschluss von Nutzungen gemäß § 1 Absatz 5, 6, 9 Baunutzungsverordnung  

Das Plangebiet soll insgesamt entsprechend der planerischen Zielvorstellungen 

und den Festsetzungen des Ursprungsplans Nr. 60 vor allem für produzierende 

und verarbeitende Betriebe vorgehalten werden. Vor diesem Hintergrund werden 

einzelne Nutzungen und Ausnahmemöglichkeiten, die dieser Zielsetzung wider-

sprechen, im vorliegenden Bebauungsplan Nr. 60.4 „Obere Brede - West“ aus-

geschlossen. Ein weiterer wesentlicher Aspekt der städtebaulichen Ordnung ist die 

Einordnung in das von der Stadt erarbeitete Einzelhandelskonzept. 

                                              

4  Kommission für Anlagensicherheit -KAS- beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: 

Leitfaden „Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung und 

schutzwürdigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung - Umsetzung § 50 BImSchG“, erarbeitet von der 

Arbeitsgruppe „Fortschreibung des Leitfadens SFK/TAA-GS-1“, 2. überarbeitete Fassung, KAS 18, November 2010, 

abzurufen unter www.kas-bmu.de/publikationen/kas/KAS_18.pdf [Stand April 2013]) 

http://www.kas-bmu.de/publikationen/kas/KAS_18.pdf
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Somit werden einige Nutzungen, die diese Zielsetzungen beeinträchtigen können, 

ebenfalls ausgeschlossen. In diesem Rahmen werden folgende Festsetzungen ge-

troffen:  

 

c.1) Auf Grundlage des städtischen Einzelhandelskonzepts erfolgt sowohl im Ge-

werbegebiet als auch im Industriegebiet ein grundsätzlicher Einzelhandels-

ausschluss, um den Gewerbestandort dauerhaft für Gewerbenutzungen vor-

zuhalten. Einzelhandelsbetriebe mit Verkauf an Endverbraucher sind daher 

nicht zulässig. 

 

Verkaufsstellen der sonstigen zulässigen Gewerbebetriebe können aus-

nahmsweise zugelassen werden, wenn das angebotene Sortiment aus eigener 

Herstellung beziehungsweise Bearbeitung auf dem Betriebsgrundstück 

stammt beziehungsweise eine andere sortimentsbezogene Zuordnung zum 

Hauptbetrieb gegeben ist, die Verkaufsfläche im Sinne von § 8 Absatz 3 und 

§ 9 Absatz 3 Baunutzungsverordnung dem Betrieb zugeordnet und in Grund-

fläche und Baumasse untergeordnet ist und jeweils 250 m² nicht überschrei-

tet. 

 

Auf diese Art und Weise wird ein untergeordneter Verkauf von handwerks-

bezogenen Waren ermöglicht, um Betrieben, zu deren Charakter ein solcher 

Verkauf gehört, einen angemessenen Spielraum zu lassen und keine unnöti-

gen Beschränkungen zu treffen. Dies betrifft zum Beispiel Tischlerbetriebe mit 

dem Verkauf von Beschlägen oder ähnlichem. 

 

Diese Regelung erfolgt auch in Anlehnung an die Festsetzungen des Bebau-

ungsplans Nr. 60. Sie trägt angemessen dazu bei, eigentliche Einzelhandels-

nutzungen in die nach dem städtischen Einzelhandelskonzept hierfür vor-

gesehenen Bereiche, insbesondere das Hauptzentrum Beckums, zu lenken 

und die Flächen des Gewerbe- und Industriegebiets für produzierende 

Betriebe vorzuhalten. Mit der Vorgabe der zahlenmäßigen Begrenzung der 

Verkaufsfläche für den Annexhandel soll eine Unterordnung gegenüber dem 

jeweiligen Hauptbetrieb bezweckt werden. Da die Betriebe in der Regel eine 

größere Betriebsfläche als die vorgegebenen 250 m² aufweisen, wird diese 

Begrenzung der Verkaufsfläche hier als angemessen erachtet. Weiter geht die 

Stadt davon aus, mit der getroffenen Verkaufsflächenbegrenzung zu gewähr-

leisten, dass die zulässige Verkaufsfläche noch innerhalb der Grenzen des 

städtebaulichen Begriffs „Annexhandel“ liegt und im Ergebnis eine Stärkung 

des produzierenden Gewerbes am gewerblich-industriellen Standort erreicht 

wird. 

 

c.2) Tankstellen werden insgesamt ausgeschlossen. Aufgrund der damit verbun-

denen Frequentierung in der vorliegenden autobahnnahen Lage auch zur 

Nachtzeit sowie der rückwärtigen zum Teil Sackgassenlage, die für die 
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Ansiedlung einer Tankstelle nicht geeignet ist, wird die Ansiedlung im Plan-

gebiet nicht als sinnvoll erachtet. Auch wird eine solche Nutzung den oben 

genannten Planungszielen hier nicht gerecht, da sie für die aktuell überplante 

Fläche der beabsichtigten gewerblich-industriellen Nutzung im engeren 

Sinne nicht entspräche. 

 

c.3)  Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke werden insgesamt sowohl im Gewerbe-, als auch im Industriegebiet 

ausgeschlossen, um die überplanten Flächen für die primäre gewerbliche und 

industrielle Nutzung zu reservieren. Bei diesen Nutzungen handelt es sich um 

solche, die möglichst zentral und in der Nähe zu Wohnsiedlungsgebieten 

und/oder zu bereits multifunktional vorgeprägten Bereichen angesiedelt 

werden sollten. Zielsetzungen sind unter anderem eine sinnvolle und mög-

lichst direkte Erreichbarkeit und die Vermeidung von Verkehr. Die Ansiedlung 

solcher Nutzungen im Plangebiet widerspräche diesen Zielsetzungen sowie 

ebenso den Planungszielen des Bebauungsplans Nr. 60.4. 

 

In den Teilflächen des Gewerbegebiets bleibt es in Bezug auf Anlagen für 

soziale Zwecke bei der Ausnahmeregelung der Baunutzungsverordnung. 

Damit sollen Ansiedlungsoptionen zum Beispielfür Werkstätten für Menschen 

mit Behinderungen offen gehalten werden, für die in der Region grundsätz-

lich Entwicklungsbedarf besteht und die im Einzelfall ggf. nicht als Gewerbe-

betriebe, sondern als Anlagen für soziale Zwecke zu beurteilen sind. 

 

c.4) Vergnügungsstätten jeder Art und Kinos sowie Bordelle und ähnliche auf 

sexuelle Handlungen ausgerichtete Betriebe (Eros-Center, Peepshows, Privat-

clubs, Dirnenunterkünfte u. ä.) sind im gesamten Plangebiet unzulässig, da 

solche Betriebe aufgrund ihres Charakters einen negativen Einfluss auf das 

Stadt- und Straßenbild ausüben können. Ein Trading-Down-Effekt sowohl für 

das Plangebiet und den gewerblich-industriellen Gesamtstandort, als auch für 

benachbarte Siedlungs- und Freizeitbereiche soll ausdrücklich unterbunden 

werden. Außerdem werden auch diese Nutzungen dem Planungsziel der Vor-

haltung des Gewerbe- und Industriegebiets vorrangig für Betriebe des pro-

duzierenden und verarbeitenden Gewerbes nicht gerecht. 

 

c.5) Schank- und Speisewirtschaften sind aufgrund der oben formulierten Ab-

sicht, das Gewerbe- und Industriegebiet für gewerblich-industrielle Nutzun-

gen im engeren Sinne vorzuhalten, ebenfalls unzulässig. 

 

c.6) Gleiches gilt für Betriebe des Beherbergungsgewerbes. 

 

c.7) Lagerplätze für Schüttgüter und Schrottlagerplätze werden innerhalb 

eines Abstands von 5 m zur Begrenzungslinie öffentlicher Verkehrsflächen 

nicht zugelassen, um auf ein möglichst harmonisches Straßenbild auch am 

Gewerbe- und Industriestandort hinzuwirken. 
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Der Ausschluss einzelner Nutzungen trägt den Zielen einer geordneten städtebau-

lichen Entwicklung am gewerblich-industriellen Gesamtstandort Rechnung. Mit 

den Regelungen werden Nachbarschaften berücksichtigt, gelichzeitig wird ein 

angemessener Spielraum für die Nutzungen im Gewerbe- und Industriegebiet er-

öffnet. Potenziell konkurrierende Nutzungen werden nicht ermöglicht. 

5.2 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen  

Nutzungsmaße und weitere planungsrechtliche Festsetzungen orientieren sich im 

Wesentlichen an den Festsetzungen des Ursprungsplans Nr. 60 „Obere 

Brede/Tuttenbrock“. Mit der Zielsetzung des sparsamen Umgangs mit Boden und 

der Weiterentwicklung des bestehenden Gewerbe- und Industriegebiets wird 

dieses Vorgehen für sinnvoll und vertretbar erachtet. Die zentralen Festsetzungen 

ergeben sich aus folgenden Überlegungen: 

 Die Grundflächenzahl wird entsprechend des zulässigen Höchstwerts gemäß 

Baunutzungsverordnung mit 0,8 festgesetzt, um eine gute Ausnutzung der 

Grundstücke in dem gut erschlossenen Bereich zu gewährleisten. Die Vor-

gaben lassen somit eine angemessene Nutzbarkeit der Grundfläche im Sinne 

des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden zu. 

Auch die Geschossflächenzahl GFZ sowie die Baumassenzahl BMZ orientie-

ren sich vor dem Hintergrund der angestrebten guten Ausnutzung der Grund-

stücke und aus den oben dargelegten Gründen ebenfalls mit 2,4 beziehungs-

weise 10 an den zulässigen Höchstwerten nach Baunutzungsverordnung. 

 Es ist eine abweichende Bauweise auf Grundlage der offenen Bauweise vor-

gesehen. Danach sind Gebäude mit einer Länge von über 50 m zulässig. Es 

handelt sich um eine gängige, eher klarstellende Regelung in Gewerbe- und 

Industriegebieten, da für die in diesen Gebieten zulässigen Nutzungen häufig 

längere Hallenbauten benötigt werden, welche jedoch mit Grenzabstand er-

richtet werden sollen. 

 Das Volumen und die Höhe der Gebäude werden durch Festsetzungen der 

Höhe baulicher Anlagen ergänzend geregelt. Für die effektive gewerblich-

industrielle Nutzung des Standorts ist ein deutlicher Spielraum in Bezug auf 

die baulichen Höhen erforderlich. In Bezug auf die Lage im Übergang zwischen 

Naherholungs- und Freizeitflächen sowie dem multifunktional geprägten Sied-

lungsraum der Kernstadt sollen diese gleichzeitig auf ein angemessenes, um-

gebungsverträgliches Maß begrenzt werden. Die Zielsetzungen sollen durch 

die Festsetzung einer angemessenen maximalen Gesamthöhe baulicher Anla-

gen berücksichtigt werden. Auf Grundlage der Erfahrungen der Stadt mit den 

Bedürfnissen insbesondere von Industriebetrieben soll die Gesamthöhe ge-

genüber der Ursprungsplanung auf ein höheres Maß erweitert werden. 
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Die Höhe baulicher Anlagen wird dabei durch eine maximale Gesamthöhe 

über NHN eindeutig definiert. 

Auf den innenliegenden Flächen des Industriegebiets soll eine maximale Ge-

samthöhe von etwa 25,0 m zugelassen werden, wodurch Nutzungen wie Silos, 

Hochregallager etc. ermöglicht werden. Die festgesetzten Höhen liegen dem-

entsprechend aufgrund der durchschnittlichen Geländehöhe von 124,0 m 

nordwestlich der Planstraße sowie 127,5 m südöstlich der Planstraße bei 

149,0 m ü. NHN beziehungsweise 152,5 m über NHN. 

Als Abstufung in Richtung des freien Landschaftsraums sowie der im Süd-

westen angrenzenden Nutzungen wird im Industriegebiet GIN2 sowie im 

Gewerbegebiet eine Gesamthöhe von etwa 18,0 m über jeweils angenomme-

nen Bezugspunkt festgesetzt (GIN2: GHmax. 142,0 m ü. NHN und 145,0 m ü. 

NHN, GEN: GHmax. 144,0 m ü. NHN). In Verbindung mit der festgesetzten 

Grünfläche entlang der Plangebietsgrenze bleibt auf diese Weise eine vertret-

bare Einbindung in das Landschaftsbild vorbereitet. 

Gleichzeitig erlauben diese Festsetzungen die angestrebte, angemessene Flexi-

bilität für die betrieblichen Entwicklungen. 

Ausnahmsweise kann eine Überschreitung der jeweils festgesetzten Gesamt-

höhe um bis zu 2 m zugelassen werden, sofern ein Rücksprung von mindes-

tens 2 m zur Außenkante der Attika/dem Ortgang beziehungsweise der Traufe 

eingehalten werden, um weiter die Flexibilität der gewerblich-industriellen 

Nutzung zu unterstützen und gleichzeitig die Fernwirksamkeit solcher Aufbau-

ten einzugrenzen.  

Für technisch erforderliche Bauteile und technische Gebäudeeinrichtungen 

kann die maximale Gesamthöhe insgesamt ebenfalls um 2,0 m überschritten 

werden, wenn dies im untergeordneten Flächenumfang stattfindet. Damit 

werden ebenfalls die oben dargelegten Ziele verfolgt. 

Um auf den zentralen Flächen des Industriegebiets in untergeordnetem 

Flächenumfang etwa auch höhere Silos oder Hochregallager zu ermöglich, 

wird in der Teilfläche GIN1 analog zu entsprechenden Teilflächen der 

Ursprungsplanung zugelassen, dass die maximale Gesamthöhe auf bis zu 10 % 

der Fläche des Baugrundstücks um bis zu 10,0 m überschritten werden. 

  Lage und Tiefe der überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Bau-

grenzen bestimmt. Die im Ursprungsplan festgesetzten Baufelder werden 

durch Einbeziehung der landwirtschaftlichen Hofstelle sowie der in Teilen auf 

15 m Breite leicht verkleinerten öffentlichen Grünfläche gegenüber der 

Ursprungsplanung etwas weiter gefasst. Dabei werden die bereits festgesetz-

ten randlichen Anpflanzungen beibehalten, um die Einbindung in die Örtlich-

keit und das Straßenbild zu sichern. 
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Die Tiefe der durch die Baugrenzen definierten Baufelder erlaubt gleichzeitig 

eine ausreichende Flexibilität der Umsetzung im Rahmen der ermöglichten 

Nutzungen. 

5.3 Örtliche Bauvorschriften 

Zur gestalterischen Einbindung des Gewerbe- und Industriegebiets in den Sied-

lungszusammenhang werden örtliche Bauvorschriften in den Bebauungsplan auf-

genommen. Diese ergänzen die planungsrechtlichen Festsetzungen um Vorschrif-

ten zur Gestaltung wesentlicher baulicher Anlagen und des Umfelds. Im orts-

üblichen Rahmen soll eine in den Grundzügen aufeinander abgestimmte Gestal-

tung wesentlicher Bauelemente und des Gebietscharakters erreicht werden. Die 

getroffenen Regelungen berücksichtigen die örtlichen Gegebenheiten und betref-

fen vor dem Hintergrund der vorhandenen und weiter angestrebten gewerblich-

industriellen Nutzung im Wesentlichen Werbeanlagen, Einfriedungen sowie die 

Außenbeleuchtung. Sie sind im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben verhältnis-

mäßig und engen die Gestaltungsfreiheit des Bauherrn nicht übermäßig ein. 

 

Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind so zu gestalten, dass die Sicherheit und Ordnung des Verkehrs 

gewährleistet ist und das Stadt- und Straßenbild nicht beeinträchtigt wird. Zur 

Wahrung des Stadt- und Straßenbilds werden Werbeanlagen an Gebäudefassaden 

auf eine Größe von maximal 10 % der zugehörigen Fassadenfläche begrenzt. 

Werbeanlagen dürfen nicht über den Ortgang oder die Attika hinausgehen. Damit 

werden Vorgaben zur Größe und zum Anbringungsort von Werbeanlagen getrof-

fen, die darauf hinwirken, dass die architektonische Wirkung von Gewerbebauten 

im Straßenraum gegenüber der Wirkung von Werbeanlagen deutlich überwiegt. 

Die Stadt erachtet mit den Vorgaben insgesamt eine angemessene Eingrenzung 

des Eingriffs in das Stadt- und Straßenbild zu erwirken und gleichzeitig das be-

triebliche Bedürfnis nach wirksamer Werbung ausreichend zu berücksichtigen. 

 

Einfriedungen 

Es wird festgesetzt, dass Einfriedungen entlang der Grundstücksgrenzen maximal 

2 m hoch sein dürfen. Die Verwendung von Stacheldraht wird nicht zugelassen. 

Auch diese Vorgaben dienen der harmonischen beziehungsweise angemessenen 

Einbindung der gewerblichen Anlagen beziehungsweise ihrer äußeren Begrenzung 

in das Umfeld und das Stadt- und Straßenbild. 

 

Beleuchtung 

Aus gestalterischen Gründen wird die Lichtpunkthöhe der für die Außen-

beleuchtung des Grundstücks erforderlichen Lampenmasten auf maximal 9,0 m 

beschränkt. Die Lampen müssen nach unten strahlen und so ausgebildet sein, dass 

eine Lichtwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt und nachtaktive Tiere 

nicht gestört beziehungsweise gefährdet werden. Auf diese Weise soll darauf hin-

gewirkt werden, dass sich die Beleuchtung der Betriebsgelände möglichst vollstän-
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dig auf dieses selbst beschränkt. Eine Dominanz beleuchteter Betriebsflächen in 

der Dunkelheit ist stadtgestalterisch nicht erwünscht. Damit wird auch dem beste-

henden Siedlungscharakter und der Nachbarschaft zum Wohnsiedlungsbereich 

Rechnung getragen. Die Vorgaben tragen gleichzeitig dazu bei, die Wirkungen der 

gewerblich-industriell notwendigen Beleuchtung auf nachtaktive Tiere zu minimie-

ren. „Lichtverschmutzung“ wird möglichst weitgehend eingegrenzt. 

5.4 Erschließung und Verkehr 

Die äußere Erschließung des Plangebiets erfolgt durch Anbindung an das im Ur-

sprungsplan festgesetzte Erschließungssystem. In der Örtlichkeit ist bislang ein 

Feldweg vorhanden, der in Richtung Nordosten an die Straße Obere Brede an-

bindet. Diese verläuft weiter Richtung Norden, wo ein Anschluss an die Bundes-

straße B 58 besteht. Die B 58 bindet etwa 500 m nördlich an die Autobahn A 2 an, 

in Richtung Süden führt sie ins Stadtzentrum. Die Anbindung an das örtliche und 

überörtliche Verkehrsnetz ist somit hervorragend. Fuß- und radläufige Wegever-

bindungen ergänzen das Verkehrsnetz im Umfeld. 

 

Die grundsätzliche Erschließungskonzeption des aktuellen Plangebiets selbst wird 

aus der Ursprungsplanung übernommen. Diese sieht für den zentralen Teil des 

Gesamtstandorts eine Ringerschließung vor. Das Plangebiet bildet den südwest-

lichen Teil dieser Ringerschließung mit zwei Anbindungen an das übrige Erschlie-

ßungssystem. Von der Ringerschließung gehen zwei Sticherschließungen ab. Ein 

Grundstück im Südosten wird direkt erschlossen. Ergänzend führen zwei Fuß- und 

Radwege in Richtung Tuttenbrocksee sowie nach Südwesten in Richtung der dor-

tigen Siedlungsbereiche. Entlang dieser fuß- und radläufigen Erschließungen wird 

klarstellend ein Zu- und Abfahrtsverbot festgelegt. Weiterhin sind Fuß- und Rad-

wegeverbindungen in den randlichen Grünzügen vorgesehen. Diese sind nach-

richtlich im Bebauungsplan dargestellt, da deren Verlauf der weiteren Planung und 

Umsetzung überlassen werden soll. 

5.5 Immissionsschutz 

Mögliche Immissionskonflikte durch auf das Plangebiet einwirkende Immis-

sionen aus Verkehr, Gewerbe etc. oder durch aus dem Planvorhaben resultie-

rende Emissionen auf das Umfeld sind aus Sicht des Immissionsschutzes früh-

zeitig zu prüfen. 

a) Geräusch-Immissionen 

Der Geltungsbereich grenzt im Nordosten und Osten an planungsrechtlich fest-

gesetzte Gewerbe- und Industriegebietsflächen des Bebauungsplans Nr. 60 „Obere 

Brede/Tuttenbrock“ und des Bebauungsplans Nr. 15 „Gewerbepark Grüner Weg“ 

an. Südlich besteht an der Straße Gewerbepark Grüner Weg ein kleineres Misch-



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 60.4 „Obere Brede - West“ 

- 20 - 

gebiet, entlang der Vorhelmer Straße im Südwesten erstreckt sich der hier über-

kommene Siedlungsbereich. Dieser ist überwiegend durch Wohnnutzungen ge-

prägt und auf der Südwestseite der Vorhelmer Straße als allgemeines Wohngebiet 

festgesetzt. Durch die Einbeziehung der alten Hofstelle im Südwetsen des Plan-

gebiets in den gewerblich-industriellen Gesamtstandort stellen die vorgenannten 

Häuser künftig die nächstgelegenen Wohnnutzungen dar. 

 

Die aktuellen Planflächen sind bereits überwiegend als Gewerbe- und Industrie-

gebiet mit einer Gliederung nach dem Abstandserlass NRW von 2007 mit Ab-

standsliste ausgewiesen. Die umgebenden schutzwürdigen Nutzungen sollen auch 

künftig durch die Gliederung nach Abstandserlass NRW analog zur Ursprungs-

planung berücksichtigt werden. Dazu wird auf Punkt 5.1 dieser Begründung ver-

wiesen. 

b) Sonstige Immissionen 

Eine Belastung durch sonstige Immissionen entspricht nach heutigem Kenntnis-

stand den üblichen Verhältnissen in einen Gewerbe- und Industriegebiet. Nähere 

Erkenntnisse zu erheblichen Belastungen (Staub, Gerüche, Luftverunreinigungen 

etc.) liegen nicht vor. Betriebsbereiche nach Störfallverordnung sind innerhalb rele-

vanter Achtungsabstände zur überplanten Fläche nicht bekannt. Derzeit wird kein 

näherer Untersuchungsbedarf hinsichtlich sonstiger Immissionen sowie auch mit 

Blick auf den vorbeugenden Störfallschutz gesehen. 

 

Die oben beschriebenen Regelungen nach dem Abstanderlass NRW werden auch 

in Bezug auf sonstige Immissionen (außer Schall) zum Schutz der Nachbarschaft 

für ausreichend erachtet. Auch diesbezüglich wird durch die weiterhin gesicherte 

Grünflächenentwicklung am Gebietsrand eine gewisse Minderungswirkung er-

reicht. Der vorbeugende Störfallschutz wird durch den grundsätzlichen Ausschluss 

von Betriebsbereichen im Sinne der Störfallverordnung angemessen berücksich-

tigt. 

5.6 Ver- und Entsorgung, Brandschutz, Wasserwirtschaft 

a) Ver- und Entsorgung, Brandschutz 

 Die Energieversorgung des Plangebiets und die Versorgung mit Telekommu-

nikationsmedien erfolgt durch Anschluss an die örtlich vorhandenen Netze. Zur 

grundlegenden Klarstellung wird dazu festgesetzt, dass die Leitungen unterflur 

zu verlegen sind. Eine oberirdische Versorgung entspricht nicht heutigen tech-

nischen und städtebaulichen Standards und wird ausdrücklich unterbunden. 

Die technischen Planungen werden parallel zum Bauleitplanverfahren eingelei-

tet. Eigenständige Wärme- und Energieverbundsysteme im Nahbereich sind 

dabei denkbar und wünschenswert. 
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 Die Wasserversorgung erfordert ebenfalls neue Anschlüsse an die vorhandenen 

Anlagen. Die druck- und mengenmäßig ausreichende Versorgung des Gebietes 

mit Trink- und Feuerlöschwasser ist sicherzustellen. Nach den technischen 

Regeln der DVGW-Arbeitsblätter ist für das Industrie- und Gewerbegebiet eine 

Löschwassermenge von 192 m³/h über einen Zeitraum von zwei Stunden sicher-

zustellen. Auf die technischen Regeln der einschlägigen DVGW-Arbeitsblätter 

wird insgesamt verwiesen.  

 Vorhandene Trinkwasser-Hauptleitungen DN 500 und DN 200 sind mit Hinweis-

funktion im Bebauungsplan eingetragen. Im Falle einer Überbauung der Haupt-

wasserleitung DN 200 im Gewerbegebiet ist eine Verlegung der Leitung erfor-

derlich. Ein möglicher Trassenverlauf durch den Grünzug in Richtung der Straße 

Gewerbepark Grüner Weg ist ebenfalls bereits im Bebauungsplan markiert. Die 

Wasserversorgung Beckum GmbH hat im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 

mitgeteilt, dass aus den vorhandenen Leitungen an Tagen mit mittlerem Ver-

brauch wie folgt Löschwasser entnommen werden kann: Entlang der Leitung 

DN 500 192 m³/h, entlang der Leitung DN 200 144 m³/h. Der Löschwasser-

bedarf kann somit nur teilweise aus dem öffentlichen Trinkwassernetz gedeckt 

werden. Der Objektschutz ist durch die jeweiligen Bauherren sicherzustellen. 

 Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. Das Schmutzwasser wird der 

Schmutzwasserkanalisation zugeführt und in der städtischen Kläranlage Beckum 

gereinigt. Das Regenwasser ist in die Regenwasserkanalisation einzuleiten. Das 

Schmutzwasser des Bereichs südlich der Wasserscheide wird größtenteils im 

freien Gefälle in die vorhandene Schmutzwasserkanalisation des Gewerbeparks 

Grüner Weg eingeleitet. Das Schmutzwasser des nördlichen Bereichs wird in 

Schmutzwasserkanälen gesammelt, über die Wasserscheide gepumpt und eben-

falls in die Schmutzwasserkanalisation des Gewerbeparks Grüner Weg geleitet. 

Bei der Konzeption und Dimensionierung der im Gewerbepark realisierten 

Schmutzwasserkanäle wurde die Gebietserweiterung in Richtung Norden bereits 

berücksichtigt. 

 Durch das Plangebiet verläuft etwa in der Trasse des bestehenden Feldwegs und 

der dort geplanten öffentlichen Verkehrsflächen eine Erdgashochdruckleitung 

der Westnetz GmbH. Diese ist zur umfassenden Information in die Plankarte 

eingetragen. Entlang der Leitung ist ein Schutzstreifen von beidseits 3 m zu be-

rücksichtigen, innerhalb dessen weder bauliche Anlagen, noch Baumpflanzun-

gen zulässig sind. Der Schutzstreifen ragt entlang des nach Südwesten aus dem 

Plangebiet führenden Fuß-/Radwegs teils in die anliegende Teilfläche des 

Industriegebiets hinein. Davon sind die randlichen Anpflanzungsflächen betrof-

fen. Dies wird in der Anpflanzungsfestsetzung berücksichtigt, indem der be-

troffene Bereich von den im Übrigen anteilig vorgegebenen Baumpflanzungen 

ausgenommen bleibt. 

 Um in den Straßen Baumpflanzungen zu ermöglichen, sind in der Umsetzung 

Leitungstrassen festzulegen. Schutzabstände zu Leitungen können ggf. durch 

geeignete Schutzmaßnahmen verringert werden. 
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b) Wasserwirtschaft und Landeswassergesetz 

Nach Landeswassergesetz (LWG NRW) i. V. m. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist 

Niederschlagswasser von Grundstücken, die erstmals bebaut werden, zu versickern, 

zu verrieseln oder einem Vorfluter zuzuführen, sofern dies ohne Beeinträchtigung 

des Wohls der Allgemeinheit möglich ist.  

 

Die Niederschlagsentwässerung ist bereits zum Ursprungsplanwerk geregelt 

worden, für das eine Entwässerungsplanung angefertigt wurde. 

 

Die folgenden Aussagen beruhen auf den Ausführungen aus der Begründung zum 

Bebauungsplan Nr. 60, sind jedoch auf den kleineren vorliegenden Geltungs-

bereich angepasst: 

 

Eine ortsnahe Versickerung des Regenwassers im Sinne des Landeswassergesetzes 

scheidet aufgrund des örtlich vorhandenen Kalksteins aus. Das Regenwasser wird 

ortsnah den vorhandenen Fließgewässern Rattbach und Geißlerbach zugeführt. 

Aufgrund der Gegebenheit wird das Plangebiet im Trennsystem entwässert. Das 

Regenwasser des südlichen Bereichs wird in Kanalleitungen gefasst und entwässert 

in die bestehende Regenentwässerung des Gewerbeparks Grüner Weg. Beim Bau 

der Regenentwässerung in diesem Bereich wurde die Norderweiterung des 

Gewerbegebiets bereits berücksichtigt. Die Regenwasserkanalisation für die nörd-

lichen Flächen des Plangebiets, die bis an die Südseite (ohne Böschungen) des Tut-

tenbrocksees heranführt, wird in nördliche Richtung geführt und mündet in das 

Regenwasserklärbecken, das dem geplanten Regenwasserrückhaltebecken vor-

gelagert ist. Das zurückgehaltene Niederschlagswasser wird von hieraus in einem 

Regenwasserkanal Richtung Geißlerbach geführt und dort eingeleitet. 

5.7 Grünordnung, Naturschutz und Landschaftspflege 

a) Grünordnung 

Der vorliegende Bebauungsplan entwickelt den bereits planungsrechtlich gesicher-

ten und in Umsetzung befindlichen Gewerbe- und Industriestandort „Obere 

Brede/Tuttenbrock“ im Inneren weiter. Vor diesem Hintergrund sind keine relevan-

ten zusätzlichen Beeinträchtigungen der Belange von Naturschutz und Land-

schaftspflege durch die Planung zu erwarten.  

 

Die Planflächen sind bereits i. W. als Gewerbe- und Industriegebiet überplant. Ört-

lich besteht hier noch überwiegend eine bereits seit langer Zeit gegebene, inten-

sive landwirtschaftliche Nutzung. Im Südwesten befindet sich eine Bebauung durch 

eine vormalige Hofstelle. Durch die Planung wird die Grünkonzeption aus dem Ur-

sprungsplanwerk grundsätzlich übernommen. In den Randbereichen wird weiterhin 

eine öffentliche Grünfläche als Parkanlage festgesetzt, die lediglich zur Einbindung 

der o. g. alten Hofstelle in den gewerblich-industriellen Gesamtstandort etwa an-

gepasst wird. Im Südosten wird eine Fläche für Wald in gleichem Umfang 
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planungsrechtlich gesichert, wie es bereits in der Ursprungsplanung der Fall ist. 

Diese Flächen insgesamt gewährleisten einen Abstand zwischen dem nächst-

gelegenen Siedlungsbereich mit Wohnnutzungen (Gewerbepark Grüner Weg 77 

bis 83) und den geplanten Gewerbenutzungen. 

 

Die festgesetzten Fuß- und Radwegeverbindungen werden im Erschließungsgerüst 

des Gewerbe- und Industriegebiets teils festgesetzt und innerhalb der öffentlichen 

Grünflächen mit Hinweisfunktion in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

Die Grundstücksflächen erhalten wie auch im Bebauungsplan Nr. 60 in Richtung 

der öffentlichen Verkehrsflächen sowie der übrigen Grenzen randliche Eingrünun-

gen, die zur Auflockerung des Gewerbe- und Industriegebiets sowie insgesamt zur 

Durchgrünung beitragen. Diese im Wesentlichen übernommenen Festsetzungen 

werden Bestandteil der grünordnerisch-landschaftspflegerischen Gesamtkonzep-

tion des Standorts weiterhin als wichtig erachtet. Die angemessene Einbindung des 

in Entwicklung befindlichen Gewerbe- und Industriestandorts in den umgebenden 

Stadt- und Landschaftsraum bleibt damit gewährleistet. 

b) Naturschutz und Landschaftspflege 

Im Geltungsbereich befinden sich keine Schutzgebiete oder geschützten/schutz-

würdigen Biotope. Die Planung entwickelt den Siedlungsbereich im Inneren weiter. 

Vor diesem Hintergrund sind keine zusätzlichen relevanten Beeinträchtigungen der 

Belange von Naturschutz und Landschaftspflege durch die Planung zu erwarten. 

6. Umweltrelevante Auswirkungen 

6.1 Umweltprüfung und Umweltbericht 

Nach dem Baugesetzbuch ist jede Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Auf-

hebung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen umweltprüfungspflich-

tig (UP-pflichtig). Die Umweltprüfung ist nach den Vorschriften des Baugesetz-

buchs durchzuführen. Danach sind in der Umweltprüfung die voraussichtlichen er-

heblichen Umwelteinwirkungen eines Bauleitplans zu ermitteln, in einem Umwelt-

bericht zu beschreiben und zu bewerten. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in 

der Abwägung zu berücksichtigen. Der Umweltbericht ist als Teil II dieser Begrün-

dung ausgearbeitet worden. 

6.2 Bodenschutz und Flächenverbrauch 

Die Bodenschutzklausel im Sinne des Baugesetzbuchs in Verbindung mit Bundes-

bodenschutzgesetz (BBodSchG) und Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) ist zu 

beachten. Insbesondere sind Bodenversiegelungen zu begrenzen und schädliche 

Bodenveränderungen zu vermeiden, Wieder-/Umnutzungen von versiegelten, 
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sanierten Flächen genießen Vorrang. Besonders zu schützen sind Böden mit hoch-

wertigen Bodenfunktionen. 

 

Die teils im Plangebiet vorkommenden Rendzina-Böden sind landesweit als Stufe 

3, schutzwürdige Böden (Biotopentwicklung) in Nordrhein-Westfalen kartiert 

worden5. Für die ebenfalls vorkommenden Pseudogley-Böden ist keine Schutzstufe 

definiert. 

 

Der Bau von Gebäuden und Straßen bedeutet i. d. R. die Versiegelung und damit 

lokal den vollständigen Verlust der Bodenfunktionen als Lebensraum für Pflanzen, 

Tiere und Bodenorganismen, als Produktionsfläche für Lebensmittel und als Filter-

körper bei der Grundwasserneubildung, sofern nicht eine Entsiegelung vor-

genommen wird. Die zu überplanenden Flächen werden seit langer Zeit im 

Wesentlichen als landwirtschaftliche Ackerflächen genutzt und weisen somit be-

reits eine deutliche anthropogene Überprägung auf. Gerade die Biotopentwicklung 

ist dadurch stark eingegrenzt. Die Planung dient der Weiterentwicklung des 

Gewerbe- und Industriegebiets im Nordwesten Beckums. Planungsrechtlich waren 

auch bisher zusätzliche Bodeneingriffe im Rahmen der Ursprungsplanung mit dem 

bereits festgesetzten Gewerbe- und Industriegebiet möglich. Eine Beibehaltung 

der intensiven baulichen Nutzung für die Fortentwicklung des Gewerbe-/Industrie-

standorts wird wegen der bereits gegebenen Vorbelastungen im Umfeld sowie der 

städtischen Zielsetzungen hier als vertretbar angesehen. Eine über die Regelungen 

im Ursprungsplan hinausgehende Inanspruchnahme von Boden wird nur unter-

geordnet im Südwesten durch die Anpassung der Grünfläche auf einheitlich 15 m 

ermöglicht. Die zusätzlich in Anspruch genommene, alte Hofstelle ist bereits deut-

lich durch Gebäude und Hofflächen versiegelt und in den angrenzenden Garten-

bereichen ebenfalls anthropogen überprägt. 

 

Die Stadt Beckum ist grundsätzlich bestrebt, Neuversiegelungen und die Inan-

spruchnahme des Außenbereichs zu begrenzen und vorrangig Flächen im Sied-

lungszusammenhang fortzuentwickeln. Mit der vorliegenden Planung wird eine 

sinnvolle und maßvolle Fortentwicklung des ausgewiesenen Gewerbe- und Indus-

triegebiets in seinem Inneren ermöglicht. Somit trägt die Stadt dem Schutzgut 

Boden sowie der oben genannten Bodenschutzklausel gemäß Baugesetzbuch 

Rechnung. In der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegen- und 

untereinander wird die aktualisierende Überplanung daher hier für angemessen 

und vertretbar erachtet, auch mit Blick auf die kartierte Schutzwürdigkeit der loka-

len Böden. 

 

Grundsätzlich werden Maßnahmen wie Dachbegrünungen oder wasserdurch-

lässige Oberflächengestaltung (zum Beispiel Rasengittersteine) zur Minderung des 

Flächenverbrauchs empfohlen.  

                                              

5 Geologisches Landesamt NRW: Bodenkarte von NRW 1:50.000, Blatt L 4314 Beckum; Krefeld 1985 
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6.3 Artenschutzrechtliche Prüfung 

Im Zuge des Planverfahrens ist zu prüfen, ob durch die Planung Vorhaben ermög-

licht werden, die dazu führen, dass Exemplare von europäisch geschützten Arten 

verletzt oder getötet werden können oder die Population erheblich gestört wird 

(artenschutzrechtliche Verbotstatbestände BNatschG). 

 

Bei der Prüfung kann die Handlungsempfehlung zum Artenschutz in der Bauleit-

planung des Lands NRW6 zu Grunde gelegt werden. 

 

Als Arbeitshilfe für die Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes in der Bau-

leitplanung hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV) eine Liste der planungsrelevanten Arten in NRW sowie großmaßstäbliche 

Angaben über deren Vorkommen in den einzelnen Regionen des Landes heraus-

gegeben (Messtischblätter). Für jedes „Messtischblatt“ (MTB/TK 25) kann über den 

Internetauftritt des LANUV das Artenvorkommen insgesamt für den jeweiligen 

Blattschnitt abgefragt werden. 

 

Die Abfrage für das Messtischblatt 4214 (Beckum, Quadrant 1) ergab, dass in den 

Lebensraumtypen Kleingehölze/Alleen/Bäume/Gebüsche/Hecken, Äcker/ Wein-

berge, Gärten/Parkanlagen/Siedlungsbrachen, Stillgewässer und Gebäude poten-

ziell 8 Fledermausarten (alle streng geschützt), der Kammmolch (streng geschützt) 

sowie 35 Vogelarten (davon 15 streng geschützt) vorkommen.  

 

Das vom LANUV entwickelte System stellt jedoch übergeordnete Lebensraum-

typen mit einer jeweiligen Gruppierung mehrerer Biotoptypen dar, deren Potenzial 

in diesem Planungsfall weit über das Vorkommen im Plangebiet reicht. Bisher 

liegen keine Hinweise auf das Vorkommen geschützter Arten im überplanten Be-

reich vor. 

 

Aufgrund der i. W. intensiven ackerbaulichen Nutzung auf der Fläche sowie im 

Umfeld und der Störeinflüsse in der Umgebung durch Industrie- und Gewerbenut-

zungen und die angrenzenden Straßen ist davon auszugehen, dass ggf. planungs-

relevante Arten nicht regelmäßig vorkommen beziehungsweise in Richtung des 

freien Landschaftsraums im Südwesten oder nach Norden in den Bereich des Tut-

tenbrocksees mit seinen umgebenden Gehölzen ausgewichen sind. 

 

Nach Abstimmung mit dem Kreis Warendorf wurde für den Bereich der aufgege-

ben Hofstelle eine nähere artenschutzrechtliche Vorprüfung7 eingeholt, da diese 

insbesondere für Fledermäuse und Vögel einen potenziellen Lebensraum darstellt. 

Für diese Vorprüfung wurde am 19.10.2017 eine Begehung der Hofstelle mit einer 

                                              

6  Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr und Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW (2010): Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der 

baurechtlichen Zulassung von Vorhaben, Düsseldorf 
7  Büro Stelzig, Landschaft, Ökologie, Planung: Artenschutzrechtliche Vorprüfung zum geplanten Abbruch von 

Gebäuden im Gebiet des Bebauungsplans Nr. 60.4 „Obere Brede – West“ in Beckum, Soest, November 2017 
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intensiven Kontrolle der Außenfassaden und der umliegenden Flächen durch-

geführt, um das Potential der baulichen Anlagen und des nahen Umfelds für 

planungsrelevanten Arten zu überprüfen. Dabei wurde ein Steinkauz als „Tages-

gast“ angetroffen, nähere Untersuchungen ergaben jedoch keine Hinweise auf eine 

regelmäßige Nutzung. 

 

Trotz weiterer Spuren (zum Beispielälteres Gewölle einer Schleiereule) wurden 

ebenfalls keine Hinweise auf eine aktuelle oder regelmäßige Nutzung durch 

planungsrelevante Arten entdeckt. 

 

Insgesamt kommt die Vorprüfung zu dem Ergebnis, dass der Abriss der Hofanlage 

zu keinen artenschutzrechtlichen Konfliktsituationen führt, da sich bei der Unter-

suchung des Gebäudekomplexes und des Umfelds keine Hinweise auf das Vor-

kommen planungsrelevanter Vogel- oder Fledermausarten ergaben. Vorkommen 

planungsrelevanter Tierarten können damit nach Bewertung des Gutachters aus-

geschlossen werden. 

 

Trotzdem empfiehlt der Gutachter, auf freiwilliger Basis im Zuge der Umsetzung 

Vermeidungsmaßnahmen durchzuführen. So empfiehlt er die Anbringung künst-

licher Nisthilfen für den Steinkauz und den Feldsperling innerhalb des Plangebiets 

anzubringen, zum Beispiel in einbezogenen Bäumen in den Grünflächen im Süd-

westen des Standorts angebracht werden. Dadurch kann das Habitatangebot für 

die Arten im Umfeld des in Umsetzung befindlichen Gewerbe- und Industriestand-

orts verbessert werden. 

Ebenfalls wird der Schutz von nachtaktiven Insekten empfohlen. Dazu werden fol-

gende Maßnahmen für die Beleuchtung des Gebiets als geeignet aufgeführt: 

-  Beleuchtung nur an Orten, wo sie gebraucht wird 

 Nicht frequentierte Bereiche müssen auch nicht beleuchtet werden. 

- Beleuchtung nicht länger als notwendig 

 Durch Bewegungsmelder und Dimmer kann nicht nur Energie sondern auch 

 Lichtimmission gespart werden. 

- Begrenzung des Lichtkegels auf den zu beleuchtenden Bereich 

Die Beleuchtung sollte ausschließlich von oben erfolgen und so abgeblendet 

werden, dass kein direktes Licht zu den Seiten ausgestrahlt wird. Horizontales 

Licht lockt Insekten schon von Weiten an und verstärkt somit die Gefahr der Ver-

brennung und Irritation. Es empfiehlt sich, zusätzliche Lichtpunkte einzurichten, 

wenn dadurch Streulicht und Blendung vermieden werden können. 

- Auswahl von insektenfreundlichen Lampen und Leuchtmitteln 

Es wird empfohlen, abgeschirmte Außenleuchten mit geschlossenem Gehäuse zu 

verwenden. Das Tötungsrisiko von Insekten, die sich in den Lampen verirren, wird 

dadurch minimiert. 

Um Verbrennungen der Insekten zu vermeiden, sollen die Leuchtmittel nicht heller 

und wärmer sein als unbedingt nötig. Als insektenfreundlich gelten Leuchtmittel, 

die möglichst wenig Strahlung im kurzwelligen und UV-Bereich des Farbspek-
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trums abstrahlen. Eine Temperatur von 60 °C sollte nicht überschritten werden. Es 

können beispiels-weise Natrium-Niederdrucklampen in sensiblen Naturräumen 

oder Natrium-Hochdrucklampen sowie warmweiße LEDs eingesetzt werden. 

 

Die bereits aus gestalterischen Gründen getroffenen Festsetzungen zur Begren-

zung der betrieblichen Beleuchtung kommen diesen Empfehlungen bereits ent-

gegen. Die weitergehenden Vorschläge zur „insektenfreundlichen“ Beleuchtung 

sollten soweit möglich in der Umsetzung ebenfalls beachtet werden. 

 

Des Weiteren sollten bauvorbereitende Maßnahmen außerhalb der Brutzeit (15. 

März bis 31. Juli) ausgeführt werden, um die Störung der Vögel während des Brut-

geschehens sowie die Zerstörung von Bruten beziehungsweise die Tötung von 

Jungvögeln zu vermeiden. Sofern vorhandene Gehölze im Plangebiet beschnitten 

beziehungsweise entfernt werden sollten, sind die landes- und bundesrechtlichen 

Naturschutzvorgaben zu beachten. Demnach ist es zum Schutz von Nist-, Brut-, 

Wohn- und Zufluchtsstätten verboten, in der Zeit vom 1. März bis zum 30. Sep-

tember Gehölze zu roden, abzuschneiden, zu zerstören oder zu fällen. 

 

Zu beachten sind die Artenschutzbelange neben der planerischen Berücksich-

tigung im Bauleitplanverfahren aber auch im Rahmen der Umsetzung, insbesonde-

re auf das im Einzelfall bei Baumaßnahmen etc. zu beachtende Tötungsverbot für 

geschützte Arten wird hingewiesen. 

 

Hierzu kann im vorliegenden Bebauungsplanverfahren keine abschließende Aus-

sage getroffen werden, auf der Ebene der Bauleitplanung können nicht alle mög-

lichen nachteiligen Auswirkungen jeder zulässigen Nutzung ermittelt werden, so 

dass eine Enthaftungsmöglichkeit für Schäden nach dem Umweltschadensgesetz 

gemäß § 19(1) Satz 2 BNatSchG nicht gegeben ist. 

6.4 Eingriffsregelung 

Die Änderung oder Neuaufstellung eines Bebauungsplans kann Eingriffe in Natur 

und Landschaft vorbereiten. Nach dem Baugesetzbuch sind die Belange von 

Naturschutz und Landschaftspflege in die Abwägung einzustellen. Zu prüfen ist bei 

Planaufstellungen, -änderungen und -aufhebungen, ob die Maßnahme erforder-

lich, vertretbar und ohne sachgerechte Alternative im Rahmen der städtischen 

Planungsziele ist, ob und inwieweit zusätzliche Eingriffe ermöglicht werden und ob 

ggf. Maßnahmen zum Ausgleich geboten sind oder erforderlich werden. 

 

Ein Eingriff ist auf dem Großteil der Flächen bereits durch den geltenden Ur-

sprungsplan Nr. 60 zulässig. Zu diesem Plan ist bereits eine Eingriffs- und Aus-

gleichsbilanzierung erfolgt und es wurden externe Ausgleichsmaßnahmen zu-

geordnet. 
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Im Zuge des vorliegenden Planverfahrens wird ein gewisser zusätzlicher Eingriff 

durch die ergänzende Überplanung der vormaligen landwirtschaftlichen Hofstelle 

sowie die geringe Erweiterung der Baugebietsflächen an den Rändern ermöglicht. 

 

Die Stadt hält die maßvolle Ausweisung weiterer ergänzender Baugebietsflächen 

im Inneren zur Fortentwicklung des Gesamtstandorts und zur Deckung des anhal-

tenden, gewerblich-industriellen Flächenbedarfs grundsätzlich für gerechtfertigt 

und räumt der Planung Vorrang vor einem Eingriffsverzicht ein. Nach der grund-

legenden Entscheidung für die Überplanung ist die planerische Eingriffsregelung in 

die Abwägung einzustellen. Die rechnerische Eingriffsbilanzierung wurde in Anleh-

nung an das vereinfachte Bewertungsverfahren NRW nach dem Warendorfer 

Modell für die Eingriffsregelung8 als Anlage zur Begründung erstellt. Für die besse-

re Vergleichbarkeit mit der Bilanz nach dem Ursprungsplan wird dabei der Stand 

des Warendorfer Modells von 2007 verwendet. Dabei wird der durch die Planung 

ermöglichte zusätzliche Eingriff in Bezugnahme auf die Bestandssituation der 

Ursprungsplanung insgesamt neu ermittelt, um eine gute Nachvollziehbarkeit der 

Bilanz zu erreichen. 

 

Bei der Prüfung, ob ggf. Maßnahmen zum Ausgleich geboten sind oder erforder-

lich werden, sind folgende Grundsätze zu beachten: 

• Wertvolle Biotopstrukturen sind im Plangebiet nicht vorhanden. Die geplante 

Bebauungsstruktur in abweichender Bauweise auf Grundlage der offenen Bau-

weise mit Vorgaben zur Höhenentwicklung und zur Gestaltung etc. berück-

sichtigt den Maßstab des Gewerbe- und Industriegebiets, die Nachbarschaft 

sowie das Orts- und Landschaftsbild (Minimierung). 

• Die städtebaulich-grünordnerischen Überlegungen sind oben dargestellt wor-

den. Diese Maßnahmen wirken bereits lokal eingriffsmindernd. 

 

Im Ergebnis wird gegenüber der Ausgangslage vor Aufstellung des Bebauungs-

plans Nr. 60 ein Defizit von 32.204 ökologischen Werteinheiten (ÖWE) festgestellt. 

Der Abgleich mit der entsprechenden rechnerischen Bilanz zwischen dem gleichen 

Ausgangszustand und dem planungsrechtlich geltenden Zustand nach dem 

Ursprungsplan Nr. 60 ergibt einen zusätzlichen Ausgleichsbedarf des B-plans Nr. 

60.4 gegenüber dem B-Plan Nr. 60 von etwa 2.500 ÖWE. 

 

Mit Blick auf die zu erwartenden Eingriffe auf großen, zusammenhängenden 

Flächen zwischen Siedlungsbereich und Freizeitflächen soll das externe Aus-

gleichsdefizit vollständig durch Maßnahmen außerhalb des Plangebiets gedeckt 

werden. Wie bereits im planungsrechtlichen Bestand wird dazu das Ökokonto der 

Stadt Beckum herangezogen. Für die gute Nachvollziehbarkeit wird die Zuordnung 

der einzelnen Maßnahmen dabei für den Geltungsbereich des B-Plans Nr. 60.4 ins-

gesamt neu gefasst. 

                                              

8 Kreis Warendorf, Amt für Planung und Naturschutz (Hg.) (2007): Bewertungsverfahren Warendorfer Modell, 

Warendorf, 2007 
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Die somit aktualisiert zugeordneten Maßnahmen sind bereits seit längerem um-

gesetzt. Die Stadt geht unter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 

gegen- und untereinander davon aus, die Eingriffsregelung mit dieser Vorgehens-

weise angemessen zu behandeln. 

6.5 Klimaschutz und Klimaanpassung, Energienutzung 

Bauleitpläne sollen den Klimaschutz und die Klimaanpassung (Anpassung an 

Folgen des Klimawandels) fördern. Seit der sogenannten Klimaschutznovelle aus 

2011 wird dieser Belang besonders im Baugesetzbuch betont. Eine höhere Gewich-

tung in der Gesamtabwägung der einzelnen öffentlichen und privaten Belange ge-

gen- und untereinander geht damit jedoch nicht einher. 

 

Im Hinblick auf den überörtlichen Klimaschutz führt die Erweiterung von Baugebie-

ten grundsätzlich zu einem Flächenverlust und zur Versiegelung sowie häufig zu 

längeren Verkehrswegen und zu stärkeren Verkehrsverflechtungen. Die äußere Er-

schließung des Plangebiets ist über den Anschluss an die Ringerschließung mit 

Anbindung an die Straße Obere Brede mit nahegelegenem Anschluss an die ört-

lichen und weiträumigen Straßenverkehrswege gegeben. Somit kann die beste-

hende Infrastruktur sinnvoll mitgenutzt werden. 

 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 60.4 wird eine maßvolle Erweite-

rung der Baumöglichkeiten im Inneren eines in Umsetzung befindlichen Gewerbe- 

und Industriestandorts vorbereitet. Dadurch gehen geringe bisher noch unbebaute 

Freiflächen dauerhaft für eine Bebauung mit den entsprechenden Auswirkungen 

auf das lokale Klima verloren. Eine besondere klimatische Bedeutung der Flächen 

ist jedoch nicht bekannt. Durch die (bereits rechtskräftige) Vorgabe der abwei-

chenden Bauweise auf Grundlage der offenen Bauweise können Gebäudekörper 

mit einer Länge von über 50 m errichtet werden, was für Gewerbe- und Industrie-

gebiete als normal einzuschätzen ist. Dies kann mitunter Auswirkungen auf die 

Durchlüftung nachstehender Flächen bedeuten. Durch die dennoch vorhandenen 

Freiflächen zwischen Gebäuden ist ein lokaler Luftaustausch jedoch weiterhin mög-

lich. Durch Maßnahmen der intensiven Eingrünung werden die Auswirkungen auf 

das lokale Klima wirksam gemindert. 

 

Vor dem Hintergrund der Planungsziele und der bedarfsorientierten Planung wird 

von speziellen Regelungen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung auf Bebau-

ungsplanebene Abstand genommen. 

 

Die innere Weiterentwicklung des Gewerbe- und Industriegebiets Obere Breede 

entspricht grundsätzlich den Zielen und Anforderungen von „100% KlimaBEwusst: 

Der Masterplan für Beckum“ (Stichwort „Energieeffizienter Gewerbepark“). Dieser 

ist auch bei der Umsetzung weiter zu berücksichtigen. 
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Daneben sind bei der Errichtung von neuen Gebäuden und bei wesentlichen 

Änderungen an bestehenden Häusern die Vorgaben der Energieeinsparverord-

nung und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes zu beachten. Die Belange des 

Klimaschutzes und der Klimaanpassung werden somit angemessen berücksichtigt. 

7. Bodenordnung 

Maßnahmen zur Bodenordnung werden voraussichtlich nicht erforderlich. 

8. Flächenbilanz 

Teilfläche/Nutzung Fläche in ha* zu erwartende 

Versiegelung 

in ha* 

Eingeschränktes Gewerbegebiet GEN 1,28 1,02 

Eingeschränktes Industriegebiet GIN, 

davon 

- GIN1 

- GIN2 

11,11 

 

6,62 

4,49 

8,88 

 

5,29 

3,59 

Öffentliche Verkehrsflächen, 

davon 

- Straßenverkehrsfläche 

- Fuß- und Radweg 

1,09 

 

0,97 

0,12 

max. 1,09 

Öffentliche Grünfläche Parkanlage 2,12 - 

Fläche für Wald 0,63 - 

Fläche für Versorgungsanlagen 0,38 0,38 

Gesamtfläche Plangebiet 16,61 11,37 

*Werte gerundet gemäß Plankarte Bebauungsplan im Maßstab 1:1.000 

9. Verfahrensablauf und Planentscheidung 

a) Verfahrensablauf 

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 60.4 „Obere Brede - West“ 

wurde am 22.11.2016 durch den Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie 

der Stadt Beckum gefasst.  
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Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 Baugesetzbuch wurde in 

der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung Demografie am 05.07.2017 be-

schlossen. 

 

Die Öffentlichkeit hatte anschließend vom 31.07.2017 bis einschließlich zum 

18.08.2017 Zeit, sich im Rathaus der Stadt frühzeitig über die Planung zu infor-

mieren und eine Stellungnahme abzugeben. Im selben Zeitraum wurden die 

Behörden und Träger öffentlicher Belange frühzeitig um Stellungnahme gebeten.  

 

Die öffentliche Auslegung wurde am 22.11.2017 vom Ausschuss für Stadtentwick-

lung und Demografie beschlossen und vom 17.05.2018 bis zum 18.06.2018 durch-

geführt. 

b) Planentscheidung 

Die Planung zur Fortentwicklung und maßvollen inneren Erweiterung des beste-

henden Gewerbe- und Industriegebiets „Obere Brede/Tuttenbrock“ wird zur weite-

ren Stärkung der Wirtschaft sowie Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen aus 

städtebaulicher Sicht für sinnvoll gehalten. 

 

Der Bebauungsplan Nr. 60.4 optimiert die Ausnutzbarkeit des Gesamtstandorts 

etwa durch die anteilige Erweiterung des Industriegebiets und Anpassung der 

Gliederung nach Abstandsklassen (Grundlage: Abstandserlass NRW 2007). Die 

Festsetzungen werden in Anlehnung an den Ursprungsplan Nr. 60 getroffen und 

nehmen angemessen auf die Lage am Siedlungsrand und die nächstgelegenen 

schutzwürdigen Siedlungsbereiche Rücksicht. Insbesondere die Festsetzungen zur 

Höhe und Gestaltung der baulichen Anlagen sowie der Grünflächen und Anpflan-

zungen sichern die verträgliche Einbindung in das Umfeld. 

 

Auf die Beratungs- und Abwägungsunterlagen des Rats der Stadt Beckum und 

seiner Fachausschüsse wird verwiesen. 
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Teil II: Umweltbericht (Gliederung gemäß § 2(4) und § 2a Baugesetzbuch) 
 

1. Einleitung 

1.1 Vorbemerkung 

1.2 Inhalt und Ziele der 17. FNP-Änderung und des Bebauungsplans Nr. 60.4 - 

Kurzdarstellung 

1.3 Untersuchungsraum 

 

2. Umweltschutzziele aus den im Plangebiet relevanten übergeordneten 

Fachgesetzen und Fachplanungen 
 

3. Umweltbezogene Ausgangssituation (Basisszenario) einschließlich 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

 

4. Umweltbezogene Prognose bei Durchführung der Planung sowie 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

erheblicher nachteiliger Auswirkungen 

4.1 Mensch, Gesundheit und Bevölkerung 

4.2 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

4.3 Fläche und Boden 

4.4 Wasser 

4.5 Luft und Klima 

4.6 Landschaft 

4.7 Kultur und sonstige Sachgüter 

4.8 Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete 

4.9 Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen 

4.10 Wechselwirkungen/Wirkungsgefüge 

4.11 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich erheblicher 

nachteiliger Auswirkungen 

4.12 Angaben nach Anlage 1 Baugesetzbuch, Punkt 2b, aa-hh 
 

5. Anderweitige Planungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der 

Planungsziele und der räumlichen Lage 
 

6. Wichtigste Merkmale der Verfahren und Vorgehensweise in der Umwelt-

prüfung 
 

7. Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen 
 

8. Zusammenfassung des Umweltberichts 
 

Anhang: Referenzliste der Quellen 
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Teil II: Umweltbericht 

 

Hinweis: 

Dieser Umweltbericht wird gemäß der Abschichtungsregelung des § 2 Absatz 4 Satz 5 Baugesetzbuch 

– wonach bei Plänen, die zu einer Planhierarchie gehören, Mehrfachprüfungen vermieden werden 

sollen – für den Bebauungsplan Nr. 60.4 „Obere Brede - West“ und die parallel gemäß § 8 Absatz 3 

Baugesetzbuch durchgeführte 17. Änderung des Flächennutzungsplans zusammen erstellt. 

1. Einleitung 

1.1 Vorbemerkung 

Nach § 2 und § 2a Baugesetzbuch ist im Regelverfahren zu einem Bebauungsplan eine 
Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltaus-
wirkungen ermittelt werden. Die Ergebnisse sind in dem sogenannten „Umweltbericht“ zu 
beschreiben und zu bewerten. Dieser Bericht bildet einen gesonderten Teil der Begrün-
dung, Gliederung und wesentliche Inhalte des Umweltberichts sind in Anlage 1 zum Bau-
gesetzbuch festgelegt. 
 
Die Kommune bestimmt dabei für jeden Bauleitplan, in welchem Umfang und Detail-
lierungsgrad die Ermittlung der Umweltbelange für die Abwägung erforderlich ist. Das 
Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung über den Bauleitplan angemessen zu 
berücksichtigen. Der vorliegende Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 60.4 und zur 
17. FNP-Änderung im Parallelverfahren wurde auf Grundlage der Bestandsaufnahme und 
der bisherigen Ergebnisse des Bauleitplanverfahrens erstellt. 
 

Prüfungsgrundlage ist die Beschreibung und Bewertung des aktuellen Umweltzustands 

und der Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter nach UVP-Gesetz und im Sinne 

des Baugesetzbuchs. Die einzelnen Schutzgüter werden systematisch vorgestellt und ge-

prüft, Anforderungen und ergänzende Vorschläge für die Beachtung im Planverfahren sind 

zu erarbeiten. 

 

Zwischen den einzelnen Schutzgütern besteht aufgrund der Komplexität zwangsläufig eine 

Reihe von Wechselwirkungen. Genannt seien z. B. Wechselwirkungen zwischen den 

Schutzgütern Pflanzen - Boden (Versiegelung) - Wasser. Je nach Umfang und Art der Be-

einträchtigungen wird jeweils bei den einzelnen Schutzgütern auf Wechselwirkungen ein-

gegangen oder es erfolgen Querverweise, um Wiederholungen zu vermeiden. 
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1.2 Inhalte und Ziele der 17. Flächennutzungsplanänderung und des Bebauungsplans 

Nr. 60.4 - Kurzfassung 

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 60.4 „Obere Brede - West“ liegt im Nordwesten 

der Kernstadt Beckum zwischen Tuttenbrocksee im Nordwesten, WLE-Trasse im Süd-

westen, Gewerbepark Grüner Weg im Südosten und bereits teilweise gewerblich ge-

nutzten Flächen am Gesamtstandort „Obere Brede/Tuttenbrock“ im Nordosten. Die mit 

dem Bebauungsplan neu zu ordnenden Flächen weisen eine Größe von etwa 16,61 ha auf, 

die zu großen Teilen bereits im Wesentlichen als Gewerbe- und Industriegebiet festgesetzt 

sind. Die 17. Flächennutzungsplanänderung erstreckt sich lediglich auf den etwa 1,05 ha 

großen Bereich einer aufgegebenen Hofstelle, die zwischenzeitlich erworben wurde und 

künftig in das Gewerbe- und Industriegebiet einbezogen werden soll. 

 

Der Bebauungsplan Nr. 60 „Obere Brede/Tuttenbrock“ ist 2011 zur Entwicklung des Ge-

werbe- und Industriestandorts im Nordwesten von Beckum aufgestellt worden. Im nord-

östlichen Bereich haben sich bereits gewerblich-industrielle Nutzungen niedergelassen. Im 

Westen befindet kann die oben genannte vormalige Hofstelle in das Gewerbe- und 

Industriegebiet im Südwesten des Gesamtstandorts einbezogen werden. Auch die beste-

hende Gliederung nach Abstandserlass NRW 2007 mit Abstandsliste kann nun hier im Sin-

ne einer größeren Ansiedlungsflexibilität neu geordnet werden. Dafür werden die Aufstel-

lung des Bebauungsplan Nr. 60.4 sowie parallel dazu die 17. Änderung des Flächennut-

zungsplans durchgeführt. 

 

Neben der untergeordneten Erweiterung und Neuordnung der gewerblichen Flächen 

werden die Regelungen im Wesentlichen aus dem Ursprungsplan übernommen. Spiel-

räume der Höhenentwicklung der künftigen Bebauung werden mit dem Ziel der effektive-

ren Ausnutzung im Inneren des vorhandenen Standorts in gewissem Maß erhöht. Dabei 

werden Abstufungen zu den äußeren Bereichen zwischen etwa 18 m und 25 m mit Mög-

lichkeiten zur Überschreitung vorgesehen. Die Festsetzungen zu Grundflächenzahl, 

Geschossflächenzahl und Baumassenzahl werden jeweils nach den Höchstmaßen der 

BauNVO definiert. Ein- und Durchgrünung der gewerblich-industriellen Flächen durch 

randliche Grünflächen mit Wegeführungen sowie Hecken werden in Anlehnung an den 

Ursprungsplan weiterhin gesichert. Die Erschließungsplanung wird ebenfalls aus dem ent-

sprechend übernommen. Neben einer Ringerschließung mit Stichstraßen sind dabei 

zusätzliche Rad- und Fußwegeverbindungen im Norden und Westen mit Anschlüssen in 

die umgebenden Grünbereiche eingeplant. 

 

Im Plangebiet können nach den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 60.4 unter Einbe-

ziehung der geplanten Verkehrsflächen maximal etwa 11,37 ha versiegelt werden.  

 

Ergänzend wird auf Teil I der Begründung verwiesen. 
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1.3 Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum umfasst räumlich grundsätzlich den Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans Nr. 60.4 sowie allseits im Wesentlichen einen ergänzenden Streifen von etwa 

50 m darüber hinaus. Schutzgutsbezogen variiert der Untersuchungsraum teilweise nach 

innen oder außen. 

 

 

 

2. Umweltschutzziele aus den im Plangebiet relevanten übergeordneten Fach-

gesetzen und Fachplanungen 

Im Zuge der Bauleitplanung sind die relevanten übergeordneten fachgesetzlichen und 

fachplanerischen Anforderungen zu beachten. Die jeweiligen Vorgaben sind entweder als 

striktes Recht einzuhalten oder nach Prüfung im Plangebiet angesichts konkreter Aspekte 

in der Abwägung begründet zu überwinden. Nach dem gegenwärtigen Planungsstand 

sind im vorliegenden Plangebiet bzw. im ggf. bedeutsamen Umfeld vorrangig folgende 

umweltrelevante Fachgesetze und Fachplanungen von konkreter Bedeutung: 

 

Umweltschutzziele relevanter Fachgesetze, 

Fachplanungen etc. 

Berücksichtigung in der Bauleitplanung 

 

Landes- und Regionalplanung 

Landesentwicklungsplan LEP NRW  

- Siedlungsraum, Mittelzentrum Beckum - Ordnende Bestandsüberplanung und bedarfs-

gerechte innere Fortentwicklung eines Ge-

werbe- und Industriegebiets im vorgesehenen 

Siedlungsraum. 

Regionalplan für den Regierungsbezirk 

Münster, Teilabschnitt Münsterland 

 

- Bereich für gewerbliche und industrielle Nut-

zungen (GIB) 

- Ordnende Bestandsüberplanung und bedarfs-

gerechte innere Fortentwicklung eines Gewer-

be- und Industriegebiets im dargestellten GIB. 

Zwischenergebnis: 

Keine entgegenstehenden umweltrelevanten Darstellungen/Festlegungen. 

Bezug Schutzgüter: Mensch, Gesundheit und Bevölkerung; Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt; 

Fläche und Boden; Wasser; Luft und Klima; Landschaft; Kultur und sonstige Sachgüter 
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Umweltschutzziele relevanter Fachgesetze, 

Fachplanungen etc. 

Berücksichtigung in der Bauleitplanung 

 

Flächennutzungsplan der Stadt 

- Überwiegend gewerbliche Baufläche 

- Teils Öffentliche Grünfläche „Parkanlage“ 

- Teils Fläche für die Landwirtschaft im Bereich der 

geplanten Erweiterung 

- Darstellung auch der Erweiterungsfläche als 

gewerbliche Baufläche im Zuge der 17. FNP-

Änderung. 

Zwischenergebnis: 

Keine entgegenstehenden umweltrelevanten Inhalte.  

Bezug Schutzgüter: Mensch, Gesundheit und Bevölkerung; Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt; 

Fläche und Boden; Wasser; Luft und Klima; Landschaft; Kultur und sonstige Sachgüter 

 

Landschaftsplan 

- Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines Land-

schaftsplans 

- Keine zu berücksichtigenden umweltrelevanten 

Ziele 

 

Zwischenergebnis: 

Keine entgegenstehenden umweltrelevanten Darstellungen. 

Bezug Schutzgüter: Mensch, Gesundheit und Bevölkerung; Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt; 

Fläche und Boden; Wasser; Luft und Klima; Landschaft; Kultur und sonstige Sachgüter 

 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

- Die Belange des Immissionsschutzes sind auf 

Basis des BImSchG zu prüfen. Hervorzuheben ist 

§ 50 (Planung) BImSchG als sogenanntes „Tren-

nungsgebot unverträglicher Nutzungen“. Er-

gänzend sind die einschlägigen Verordnungen 

und Verwaltungsvorschriften in die Prüfung ein-

zubeziehen, insbesondere: TA Lärm, DIN 18005 

„Schallschutz im Städtebau“, Ver-

kehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV). 

- Bedarfsgerechte innere Ergänzung eines beste-

henden gewerblich-industriellen Standorts ab-

seits zusammenhängender Wohnsiedlungs-

bereiche. 

- Neuordnung und Ergänzung der Gebiets-

gliederung nach Abstandsklassen anhand der 

Abstandsliste NRW (2007). 

Zwischenergebnis: 

Keine entgegenstehenden umweltrelevanten Inhalte. 

Bezug Schutzgüter: Mensch, Gesundheit und Bevölkerung; Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt; Luft 

und Klima 
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Umweltschutzziele relevanter Fachgesetze, 

Fachplanungen etc. 

Berücksichtigung in der Bauleitplanung 

 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) allgemein 

- Natur und Landschaft sind aufgrund ihres 

Werts und als Lebensgrundlage des Menschen 

auch in Verantwortung für künftige Genera-

tionen zu schützen, zu entwickeln und soweit er-

forderlich, wiederherzustellen. 

- Bedarfsgerechte innere Ergänzung eines beste-

henden gewerblich-industriellen Standorts 

durch Einbeziehung einer aufgegebenen Hof-

anlage 

 

- Eingriffe in Natur und Landschaft, die die Leis-

tungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-

haushalts oder das Landschaftsbild erheblich 

beeinträchtigen können, sind zu vermeiden, zu 

minimieren oder auszugleichen. BNatSchG und 

Baugesetzbuch regeln im Übrigen insgesamt das 

Verhältnis zwischen Naturschutzrecht und Bau-

leitplanung. Die naturschutzfachliche Rahmen-

gesetzgebung des Bundes wird durch das Land-

schaftsgesetz Nordrhein-Westfalen konkretisiert. 

- Abhandlung der naturschutzfachlichen Eingriffs-

regelung auf Grundlage einer rechnerischen 

Eingriffs-/Ausgleichsbilanz nach dem „Waren-

dorfer Modell“. 

- Im Sinne des gesetzlichen Artenschutzes ist zu 

prüfen, ob als Folge des Eingriffs Biotope zer-

stört werden, die für dort wild lebende Tiere und 

wild wachsende Pflanzen der streng geschützten 

Arten nicht ersetzbar sind. 

- Artenschutzprüfung, Stufe 1, ergibt keine rele-

vante Betroffenheit artenschutzrechtlicher Be-

lange. 

- Artenschutzrechtliche Vorprüfung zum geplan-

ten Abbruch der aufgegebenen Hofstelle ergibt 

keine artenschutzrechtlichen Verbotstat-

bestände oder erheblichen Beeinträchtigungen. 

Zwischenergebnis: 

Keine entgegenstehenden umweltrelevanten Inhalte/Belange. 

Bezug Schutzgüter: Mensch, Gesundheit und Bevölkerung; Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt; 

Fläche und Boden; Wasser; Luft und Klima; Landschaft 
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Umweltschutzziele relevanter Fachgesetze, 

Fachplanungen etc. 

Berücksichtigung in der Bauleitplanung 

 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie Landschaftsgesetz NRW (LG NRW) 

Schutzgebiete und Schutzobjekte 

- Kein Landschaftsschutzgebiet (LSG) im Plan-

gebiet und im näheren Umfeld. 

- Keine zu berücksichtigenden Ziele. 

- Kein Naturschutzgebiet (NSG) im Plangebiet 

und im näheren Umfeld. 

- Keine zu berücksichtigenden Ziele. 

- Kein FFH-Gebiet im Plangebiet und im näheren 

Umfeld. 

 

- Keine zu berücksichtigenden Ziele. 

- Kein EU-Vogelschutzgebiet im Plangebiet und 

im näheren Umfeld. 

 

- Keine zu berücksichtigenden Ziele. 

- Keine geschützten oder schutzwürdigen Bio-

tope im Plangebiet und in der näheren Um-

gebung. 

- Nächstgelegenes schutzwürdiges Biotop „Hain-

buchen-Eichenwald nördlich Hof Linnenbrink“ 

(BK-4214-085) etwa 630 m westlich. 

- Keine zu berücksichtigenden Ziele 

Zwischenergebnis: 

Keine entgegenstehenden umweltrelevanten Ziele/Darstellungen.  

Bezug Schutzgüter: Mensch, Gesundheit und Bevölkerung; Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt; 

Fläche und Boden; Wasser; Luft und Klima; Landschaft 

 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

- Bodenschutzklausel nach Baugesetzbuch 

i. V. m. BBodSchG ist zu beachten. Insbesondere 

sind Bodenversiegelungen zu begrenzen, 

schädliche Bodenveränderungen sind zu ver-

meiden, Wieder-/Umnutzungen von versiegel-

ten, sanierten oder vorbelasteten Flächen ge-

nießen Vorrang. Besonders zu schützen sind 

Böden mit hochwertigen Bodenfunktionen. 

- Bedarfsgerechte innere Ergänzung eines beste-

henden gewerblich-industriellen Standorts. 

- Zusätzliche Bodeninanspruchnahme nur im 

Inneren des Gesamtstandorts auf Flächen, die 

durch baulichen Anlagen der alten Hofstelle 

und landwirtschaftliche Nutzung vorbelastet 

sind. 

Zwischenergebnis: 

Keine entgegenstehenden umweltrelevanten Inhalte. 

Bezug Schutzgüter: Mensch, Gesundheit und Bevölkerung; Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt; 

Fläche und Boden; Wasser; Luft und Klima; Landschaft 
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Umweltschutzziele relevanter Fachgesetze, 

Fachplanungen etc. 

Berücksichtigung in der Bauleitplanung 

 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Landeswassergesetz (LWG) 

- Anforderungen des Hochwasserschutzes sowie 

Gewässerschutzes, der Gewässer-

unterhaltungen und zur Rückhaltung und so-

weit möglich Versickerung von nicht schäd-lich 

verunreinigtem Niederschlagswasser sind zu 

prüfen. Nach Landeswassergesetz NRW i. V. m. 

Wasserhaushaltsgesetz besteht die allgemeine 

Pflicht, Niederschlagswasser vor Ort zu ver-

sickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein Ge-

wässer einzuleiten, sofern dies ohne Beeinträch-

tigung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist. 

Ver- und Entsorgung, insbesondere die 

Schmutzwasserentsorgung, sind aus Umwelt-

sicht schadlos nach den einschlägigen Anforde-

rungen zu sichern.  

- Bedarfsgerechte innere Ergänzung eines beste-

henden gewerblich-industriellen Standorts. 

Zwischenergebnis: 

Keine entgegenstehenden umweltrelevanten Ziele erkennbar. 

Bezug Schutzgüter: Mensch, Gesundheit und Bevölkerung; Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt; 

Fläche und Boden; Wasser 

 

Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW) 

- Berücksichtigung von Boden- und Baudenk-

mälern, prägenden Situationen sowie Sicht-

beziehungen zu Denkmälern. 

- Bedarfsgerechte innere Ergänzung eines beste-

henden gewerblich-industriellen Standorts. 

Zwischenergebnis: 

Keine entgegenstehenden umweltrelevanten Inhalte. 

Bezug Schutzgüter: Mensch, Gesundheit und Bevölkerung; Landschaft; Kultur und sonstige Sachgüter 
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3. Umweltbezogene Ausgangssituation (Basisszenario) einschließlich Prognose 

bei Nichtdurchführung der Planung 

Das Plangebiet ist im Wesentlichen noch unbebaut und wird zu großen Teilen noch inten-

siv landwirtschaftlich als Ackerfläche genutzt. Es wird von Nordosten nach Südwesten von 

einem Wirtschaftsweg durchquert. Im Südwesten befinden sich die baulichen Anlagen 

einer stillgelegten landwirtschaftlichen Hofstelle mit umliegenden Garten-/Wiesenflächen. 

Darüber hinaus ist im Südosten eine kleine Waldfläche vorzufinden. Besondere Gehölz-

strukturen sind im Planbereich nicht vorhanden. 

 

Das Umfeld ist im Wesentlichenen durch landwirtschaftliche Acker- und Grünlandflächen 

im Südwesten im Anschluss an die Bahntrasse geprägt. Darüber hinaus schließen im Nord-

osten bereits gewerblich-industrielle Nutzungen an, die sich auf Grundlage des Ur-

sprungsplans (Bebauungsplan Nr. 60) dort entwickelt haben bzw. derzeit entwickeln. Das 

Gewerbegebiet Grüner Weg grenzt mit gewerblichen Hallenbauten sowie kleinteiliger Be-

bauung im Südosten an die Planflächen. Wohnnutzungen liegen im weiteren Umfeld im 

Südwesten und Nordosten sowie untergeordnet im Südosten an der Straße Gewerbepark 

Grüner Weg. Teils sind sie planungsrechtlich als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen 

bzw. liegen in einem Mischgebiet. Im Nordwesten befindet sich der Tuttenbrocksee mit 

seinen gehölzbestandenen Uferbereichen. Der See wird intensiv für Naherholung und Frei-

zeit genutzt, hier befinden sich eine Wassersportanlage sowie ein Strandbad. Neben die-

sem Bereich ist auch dem bestehenden Fuß- und Radwegenetz im Umfeld des Plangebiets 

eine Erholungsfunktion zuzuschreiben. 

 

Im Untersuchungsraum liegen keine Natur- oder Landschaftsschutzgebiete. Auch sind hier 

keine FFH-Gebiete ausgewiesen. Gesetzlich geschützte Biotope oder im Biotopkataster 

NRW geführte schutzwürdige Biotope mit Vorkommen seltener Tier- und Pflanzenarten 

sind ebenfalls nicht vorhanden. 

 

Im Untersuchungsraum befinden sich keine Oberflächengewässer, es liegt weder im Über-

schwemmungs-, noch im Wasserschutzgebiet. Die Empfindlichkeit des Plangebiets bezüg-

lich Grundwasserverschmutzung, -aufkommen und -neubildung wird nach gegenwärtigem 

Stand als durchschnittlich beurteilt. 

 

Gemäß Bodenkarte NRW steht im Plangebiet überwiegend steiniger toniger Lehm bis 

lehmiger Ton als Rendzina, z. T. verbraunt und z. T. pseudovergleyt (R2) an. Diese Böden 

weisen eine geringe bis mittlere Wasserdurchlässigkeit, eine mittlere bis hohe Sorptions-

fähigkeit und einen geringen bis mittleren Ertrag auf. Im westlichen Teil des Plangebiets 

liegen darüber hinaus in untergeordnetem Umfang tonige Lehmböden als Pseudogley, 

stellenweise Braunerde-Pseudogley (S2) vor. Diese Böden sind durch eine mittlere bis 

hohe Sorptionsfähigkeit sowie eine meist mittlere nutzbare Wasserkapazität charakteri-

siert. Die Wasserdurchlässigkeit wird als gering eingestuft, sodass starke Staunässe bis in 

den Oberboden auftritt. 

 

Die Rendzina-Böden sind landesweit als schutzwürdige Böden (Biotopentwicklung) der 

Stufe 3 kartiert. Für die Pseudogley Böden ist keine Schutzstufe aufgenommen. 
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Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 60.4 sind keine Altlasten oder altlasten-

verdächtige Flächen bekannt. In Bezug auf Kampfmittelbelastung ist bereits im Ur-

sprungsplan für einen Teilbereich des Plangebiets eine Kennzeichnung vorgenommen 

worden, diese wird übernommen. In dem gekennzeichneten Bereich ist aufgrund der 

Untersuchung von Luftbildern eine Kriegsbeeinflussung durch vereinzelte Bombardierung 

erkannt worden. 

 

Beckum liegt in der Westfälischen Bucht. Das Klima ist ozeanisch geprägt. Merkmale sind 

ein ausgeglichener Jahrestemperaturverlauf und relativ hohe Niederschläge. Die 

Hauptwindrichtung ist West-Südwest. Aktuelle, kleinräumige Daten zum Klima oder zur 

Luftbelastung in Beckum liegen nicht vor. Die überplanten Flächen sind aufgrund der Lage 

innerhalb des bestehenden Gewerbe- und Industriegebiets „Obere Brede/Tuttenbrock“ in 

gewissem Umfang bereits heute von verkehrlichen Einflüssen sowie Einflüssen aufgrund 

der benachbarten gewerblichen und industriellen Nutzungen betroffen. Diese Einfüsse 

werden sich bei fortschreitender Umsetzung des gewerblich-industriellen Gesamtstandorts 

in gewissem Umfang weiterentwickeln. Insgesamt sind jedoch nach heutigem Kenntnis-

stand unter Berücksichtigung des gewerblich-industriellen Planungsziels keine erheblichen 

Vorbelastungen bekannt. 

 

Baudenkmale bestehen im Untersuchungsraum nicht. Nach Mitteilung des LWL- Archäo-

logie für Westfalen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung betrifft der Bebauungsplan die 

mittelalterliche, mit einiger Sicherheit um 1400 vorhandene Stadtlandwehr von Beckum 

sowie eine ältere, weniger ausgreifende Landwehr aus der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts. 

Erstere wird im Bereich des Feldwegs durch das Plangebiet vermutet, letztere kann bisher 

nicht näher verortet werden. Sonstige kulturelle Sachgüter o. ä. sind im Plangebiet nicht 

bekannt. 

 

Vorbelastungen Noch überwiegend intensive Ackerwirtschaft, teils bestehende Bebauung 

einer ehemaligen landwirtschaftlichen Hofstelle mit Wohnhaus, Ställen, 

Scheunen und versiegelten bzw. verdichteten Hof-, Rangier- und Lager-

flächen. Im Umfeld gewerblich-industrielle sowie weitere intensive land-

wirtschaftliche Flächennutzung. 

Umweltmerkmale 

voraussichtlich 

erheblich beein-

flusster Gebiete 

Im vorliegenden Fall keine Gebiete vorhanden, die voraussichtlich erheblich 

beeinflusst werden. 

Prognose bei 

Nichtdurchführung 

der Planung 

Bei Nichtdurchführung würde die gewerbliche-industrielle Erschließung 

und Nutzung sich nach dem Ursprungsplan (B-Plan Nr. 60) weiterentwi-

ckeln. Die ehemalige landwirtschaftliche Hofstelle im Plangebiet würde 

voraussichtlich dauerhaft leer stehen und zunehmend verfallen. 
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4. Umweltbezogene Prognose bei Durchführung der Planung sowie Maß-

nahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich erheblicher nach-

teiliger Auswirkungen 

4.1 Mensch, Gesundheit und Bevölkerung 

a) Allgemeine Auswirkungen 

Der Mensch ist durch den Bebauungsplan unmittelbar betroffen 

 als Alteigentümer, Pächter oder Nachbar, der z.B. bisherige Nutzungen aufgeben muss 

oder der durch die gewerbliche Weiterentwicklung bzw. heranrückende Bebauung eine 

Veränderung in seinem bisherigen Wohnumfeld erfährt, 

 als Nutzer der Landschaft für die Erholung durch Beeinflussung des Landschaftsbilds 

und 

 als Unternehmer/Kunde/Beschäftigter, dessen Belange im Bebauungskonzept be-

rücksichtigt werden müssen oder der verschiedenen direkten oder indirekten Ein-

wirkungen durch die Planung ausgesetzt wird. 

 

Erhebliche Auswirkungen Dauer Wechselwirkungen mit Schutzgut ... 

Bau, ggf. einschließlich Abriss temporär Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt; Fläche und 

Boden; Wasser; Landschaft 

Vorhandensein/Betrieb  dauerhaft Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt; Fläche und 

Boden; Wasser; Landschaft 

 

Verringerungs-/Vermeidungs-

maßnahmen nach Planentwurf 

Zusätzliche Maßnahmenvorschläge 

Festsetzungen zur Gebietsgliederung, zum 

Störfallschutz, zu Nutzungsmaßen, zur Ein- 

und Durchgrünung und zur Durchwegung 

auch für Fußgänger und Radfahrer 

-/- 

 

Potenzielle erhebliche Auswirkungen werden durch die Regelungen in den Bauleitplänen 

(z. B. Immissionsschutz, Entwicklung der Bauvolumina, Ein- und Durchgrünung, Durch-

lässigkeit für Fußgänger und Radfahrer) wirksam gemindert. Verbleibende erhebliche 

Auswirkungen können im Übrigen nur durch externe Kompensationsmaßnahmen ausge-

glichen werden. 

 

 

b) Ortsrandlage und Naherholung 

Der Siedlungsbereich im Nordwesten von Beckum ist im Bestand optisch durch die bereits 

errichteten gewerblich-industriellen Nutzungen am Gesamtstandort „Obere Brede“ einer-

seits sowie den gehölzumstandenen Tuttenbrocksee andererseits geprägt. Künftig wird die 

Errichtung weiterer Anlagen erwartet. Wesentliche Änderungen daran werden durch die 

bedarfsgerechte innere Fortentwicklung nicht vorbereitet. Vorhandene Wegeführungen 

werden erhalten und analog zur ursprünglichen Planung fortentwickelt. 
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Erhebliche Auswirkungen Dauer Wechselwirkungen mit Schutzgut ... 

Bau, ggf. einschließlich Abriss temporär Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt; Landschaft 

Vorhandensein/Betrieb  dauerhaft Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt; Landschaft 

 

Verringerungs-

/Vermeidungsmaßnahmen nach Plan-

entwurf 

Zusätzliche Maßnahmenvorschläge 

Festsetzungen zu Nutzungsmaßen, zur Ein- 

und Durchgrünung und zur Durchwegung 

auch für Fußgänger und Radfahrer 

-/- 

 

 

c) Immissionsschutz 

Der bereits vorhandene gewerblich-industrielle Standort wird neu geordnet und gering-

fügig ergänzt. Dabei wird das bereits festgesetzte, eingeschränkte Industriegebiet anteilig 

erweitert. Somit rücken künftig potenziell stärker emittierenden Flächen gegenüber der 

Ursprungsplanung zunächst näher an vorhandene Siedlungsbereiche mit Wohnnutzungen 

heran. Dem begegnet der Bebauungsplan durch entsprechend angepasste Festsetzungen 

zur Gliederung nach Abstanderlass NRW 2007. 

 

Erhebliche Auswirkungen Dauer Wechselwirkungen mit Schutzgut ... 

Bau, ggf. einschließlich Abriss temporär Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt; Landschaft 

Vorhandensein/Betrieb  dauerhaft Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt; Landschaft 

 
 

Verringerungs-/Vermeidungs-

maßnahmen nach Planentwurf 

Zusätzliche Maßnahmenvorschläge 

Festsetzung zur Gebietsgliederung und zum 

Störfallschutz 

-/- 

 

Potenzielle erhebliche Auswirkungen auf den Teilaspekt „Immissionsschutz“ des Schutz-

guts Mensch, Gesundheit und Bevölkerung können auf Ebene der Bauleitplanung insbe-

sondere durch die neu geordnete Gebietsgliederung nach Abstandserlass NRW 2007 wirk-

sam vermieden werden. Im Ergebnis werden auf dieser Planungsebene keine verbleiben-

den erheblichen Auswirkungen gesehen. 

 

 

d) Hochwasserschutz 

Erhebliche Auswirkungen Dauer Wechselwirkungen mit Schutzgut ... 

-/- -/- Fläche und Boden; Wasser 

 

Erhebliche Umweltauswirkungen der Planung hinsichtlich des Hochwasserschutzes sind 

nicht erkennbar. 
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e) Bodenverunreinigungen 

Erhebliche Auswirkungen Dauer Wechselwirkungen mit Schutzgut ... 

-/- -/- Fläche und Boden; Wasser 

 

Erhebliche Auswirkungen auf den Teilaspekt „Bodenverunreinigungen“ des Schutzguts 

Mensch, Gesundheit und Bevölkerung sind nicht erkennbar. 

 

 

f) Abfallwirtschaft, Ver- und Entsorgung, regenerative Energienutzung 

Die gesetzlichen Regelungen zur umweltgerechten Abfallwirtschaft sowie Ver- und Ent-

sorgung sind bei der Umsetzung zu berücksichtigen. Auf Grundlage der örtlichen 

Rahmenbedingungen sind keine verbleibenden erheblichen Auswirkungen der Planung 

hinsichtlich der Abfallwirtschaft sowie der Ver- und Entsorgung erkennbar. 

 

Die Nutzung regenerativer Energien kann auf Ebene der Bauleitplanung nur vorbereitend 

behandelt und unterstützt, nicht jedoch vorgegeben werden. 

 

Erhebliche Auswirkungen Dauer Wechselwirkungen mit Schutzgut ... 

-/- -/- Fläche und Boden; Wasser 

 

Verringerungs-

/Vermeidungsmaßnahmen nach Plan-

entwurf 

Zusätzliche Maßnahmenvorschläge 

-/- Nutzung regenerativer Energietechniken im Rah-

men von Umsetzung und Betrieb (z. B. Platzierung 

von Anlagen zur Nutzung der Solarenergie auf 

Hallendächern) 

 

 

 

4.2 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Das Plangebiet und sein Umfeld bieten zum Teil potenzielle Lebensräume für planungs-

relevante Arten. Aufgrund der zu erwartenden baulichen Inanspruchnahme durch gewerb-

lich-industrieller Nutzungen mit zugehörigen Bauten und versiegelten/befestigten Frei-

flächen ist mit einem dauerhaften Verlust der Lebensraumpotenziale des Offenlands auf 

den bisherigen Ackerflächen zu rechnen (Wirkfaktoren). Aufgrund der intensiven landwirt-

schaftlichen Nutzung ist zu vermuten, dass diese nur eine untergeordnete Bedeutung als 

Lebensraum für Pflanzen und Tiere haben. Von einer gewissen Nutzung als Nahrungs- und 

Jagdhabitat vor allem durch sogenannte „Allerweltsarten“ ist auszugehen. 
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Die aufgegebene Hofstelle und deren Bebauungen mit Scheunen, Ställen etc. kann für 

verschiedene planungsrelevante Arten, insbesondere Fledermäuse und Vögel, eine Funk-

tion etwa als Quartier einnehmen. Dazu ist eine artenschutzrechtliche Vorprüfung1 durch-

geführt worden. Geschützte Bestandteile von Natur und Landschaft bzw. geschützte oder 

schutzwürdige Biotope sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen. 

 

Gemäß Bundesnaturschutzgesetz sind Tiere und Pflanzen als Bestandteil des Natur-

haushalts in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Im 

Zuge des Planverfahrens ist zu betrachten, ob durch die Planung Vorhaben ermöglicht 

werden, die dazu führen, dass Exemplare von europäisch geschützten Arten verletzt oder 

getötet werden können oder die Population erheblich gestört wird (artenschutzrechtliche 

Verbotstatbestände). 

 

Nach der Liste des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) 

können nach Abfrage für das Messtischblatt 4214 (Beckum, Quadranten 1) in den Lebens-

raumtypen  

- Kleingehölze/Alleen/Bäume/Gebüsche/Hecken,  

- Äcker/ Weinberge,  

- Gärten/Parkanlagen/Siedlungsbrachen,  

- Stillgewässer 

- Gebäude  

potenziell 8 Fledermausarten (alle streng geschützt) sowie 36 Vogelarten (davon 18 streng 

geschützt) und eine Amphibienart (alle streng geschützt) vorkommen.  

 

Von den aufgeführten Arten befindet sich unter den Fledermäusen der Kleinabendsegler 

sowie die Mückenfledermaus in einem ungünstigen Erhaltungszustand. Unter den Vögeln 

ist für Feldlerche, Baumpieper, Waldohreule, Flussregenpfeifer, Rohrweihe, Wachtel, 

Kuckuck, Mehlschwalbe, Kleinspecht, Baumfalke, Rauchschwalbe, Neuntöter, Feldschwirl, 

Feldsperling, Wespenbussard, Gartenrotschwanz, Wasserralle und Kiebitz ein ungünstiger 

Erhaltungszustand festgehalten. Das Rebhuhn, die Turteltaube und der Mornellregen-

pfeiffer weisen einen schlechten Erhaltungszustand auf.  

 

Das vom LANUV entwickelte System stellt jedoch übergeordnete Lebensraumtypen mit 

einer jeweiligen Gruppierung mehrerer Biotoptypen dar, deren Potenzial in diesem 

Planungsfall weit über das Vorkommen im Plangebiet reicht. Bisher liegen keine Hinweise 

auf das Vorkommen geschützter Arten im überplanten Bereich vor. 

 

Neben der Vorauswertung der Daten nach LANUV wurde der Bereich der aufgegebenen 

Hofstelle im Zuge der Artenschutzrechtlichen Vorprüfung näher untersucht. Dazu wurde 

am 19.10.2017 eine Begehung sowie intensive Kontrolle der Außenfassaden durchgeführt, 

um das Potential der Hofstelle selbst und der umliegenden Flächen für planungsrelevante 

Arten zu überprüfen. Bei der Begehung ein Steinkauz als „Tagesgast“ vorgefunden. Nähere 

Untersuchungen ergaben jedoch keine Hinweise auf eine regelmäßige Nutzung durch den 

                                        
1  Büro Stelzig, Landschaft, Ökologie, Planung: Artenschutzrechtliche Vorprüfung zum geplanten Abbruch 

von Gebäuden im Gebiet des Bebauungsplans Nr. 60.4 „Obere Brede – West“ in Beckum, Soest, 

November 2017. 
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Steinkauz. Insgesamt kommt die Vorprüfung zu dem Ergebnis, dass der Abriss der Hof-

stelle zu keinen artenschutzrechtlichen Konfliktsituationen führt, da sich bei der Unter-

suchung des Gebäudekomplexes und des Umfelds keine Hinweise auf das Vorkommen 

planungsrelevanter Vogel- und/oder Fledermausarten ergaben. Das Vorkommen 

planungsrelevanter Tierarten hat der Gutachter somit ausgeschlossen. 

 

Die untergeordnete ergänzende Versiegelung der Böden durch erstmalige Bebauung und 

die damit verbundene Reduzierung als Lebens- und Jagdraum ist bei Verfolgung der 

Planungsziele unvermeidbar. Auf Ebene des Bebauungsplans Nr. 60.4 werden eingriffs-

mindernd Maßnahmen zur Randeingrünung festgesetzt. Mit dem südlich und südwestlich 

angrenzenden Freiraum- und Agrarbereich sowie dem Tuttenbrocksee mit seinen um-

gebenden Gehölzstrukturen im Norden stehen den potenziell vorkommenden, schützens-

werten Arten grundsätzlich Ausweichmöglichkeiten im Umfeld zur Verfügung. 

 

Neben der Behandlung der Artenschutzthematik auf Ebene der Bauleitplanung sind die 

entsprechenden gesetzlichen Vorgaben auch im Rahmen der konkreten Planung und 

Realisierung z. B. durch Schutzmaßnahmen im Rahmen der Bauarbeiten o. ä. zu be-

rücksichtigen. Das Tötungsverbot ist zu beachten. 

 

Erhebliche Auswirkungen Dauer Wechselwirkungen mit Schutzgut ... 

Bau, ggf. einschließlich Abriss temporär Mensch, Gesundheit und Bevölkerung; Fläche und 

Boden; Wasser; Landschaft 

Vorhandensein/Betrieb  dauerhaft Mensch, Gesundheit und Bevölkerung; Fläche und 

Boden; Wasser; Landschaft 

 
 

Verringerungs-/Vermeidungs-

maßnahmen nach Planentwurf 

Zusätzliche Maßnahmenvorschläge 

Festsetzungen zur Ein- und Durchgrünung 

sowie zur Begrenzung der Beleuchtung von 

Betriebsflächen auf das Notwendige 

Allgemeine Artenschutzmaßnahme nach Gutach-

terempfehlung: 

- Durchführung bauvorbereitender Maßnahmen 

außerhalb der Brutzeit der Vögel (15. März bis 

31. Juli). 

Freiwillige Maßnahmen zum allgemeinen Arten-

schutz nach Gutachterempfehlung: 

- Aufhängen von Nisthilfen für Steinkauz und 

Feldsperlingen an vorhandenen Bäumen in den 

umgebenden Grünbereichen. 

- Weitere Details einer „insektenfreundlichen“ 

Beleuchtung. 

- Neben der Einhaltung gesetzliche Durchführung 

bauvorbereitender  

 

Erhebliche Auswirkungen auf Artenschutzbelange sind nicht erkennbar. 
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4.3 Fläche und Boden 

Die Umsetzung der Planung verursacht lokal eine ergänzende Versiegelung und Ver-

dichtung des Bodens. Damit kann dieser auf den betroffenen Flächen seine Produktions-, 

Filter- und Lebensraumfunktionen nicht mehr erfüllen. Grundsätzlich ist der Verlust offe-

nen Bodens nicht ausgleichbar. Die Versiegelung ist deshalb auf das notwendige Maß zu 

beschränken. 

 

Das grundsätzliche Planungsziel des Bebauungsplans Nr. 60.4 besteht in der ordnenden 

Aktualisierung des Planungsrechts sowie in der untergeordneten Erweiterung des bereits 

ausgewiesenen Gewerbe- und Industriegebiets durch ergänzende Überplanung einer 

vormaligen Hofstelle. Hier besteht zwischen ergänzender Bebauung und Flächenaus-

nutzung/Verdichtung einerseits und der Erhaltung von Böden andererseits ein Zielkonflikt. 

Eine Versiegelung ist im Bereich der alten Hofstelle bereits teilweise gegeben. Der mög-

liche Versiegelungsgrad wird jedoch bei künftiger Festsetzung einer Grundflächenzahl GRZ 

von 0,8 gegenüber dem Bestand erhöht. 

 

Mit den Festsetzungen zur Ein- und Durchgrünung enthält der Bebauungsplan bereits 

Vorgaben zur Eingriffsminderung. Weitere Maßnahmen können im Rahmen der Um-

setzung erfolgen, wie etwa die Integration von Bäumen in Stellplatzanlagen etc. 

 

Während der Bauarbeiten ist unnötiges Befahren, die Lagerung von Fremdstoffen etc. im 
Plangebiet und auf angrenzenden Flächen zu vermeiden. Auffüllungen sollten möglichst 
mit dem vor Ort vorhandenen Material erfolgen. Es wird empfohlen, Mutterboden abzu-
schieben und zu verwerten.  
 

Erhebliche Auswirkungen Dauer Wechselwirkungen mit Schutzgut ... 

Bau, ggf. einschließlich Abriss temporär Mensch, Gesundheit und Bevölkerung; Tiere, 

Pflanzen und biologische Vielfalt; Wasser; Land-

schaft 

Vorhandensein/Betrieb  dauerhaft Mensch, Gesundheit und Bevölkerung; Tiere, 

Pflanzen und biologische Vielfalt; Wasser; Land-

schaft 
 

 

Verringerungs-

/Vermeidungsmaßnahmen nach Plan-

entwurf 

Zusätzliche Maßnahmenvorschläge 

Festsetzungen zur Ein- und Durchgrünung Empfehlungen für die Umsetzung: 

- Bei Baumaßnahmen Beschränkung der Arbeits-

räume auf das unbedingt notwendige Maß. 

- Beschränkung der Bebauung und Versiegelung 

auf das unbedingt notwendige Maß. 

- Begrünung betrieblicher Freiflächen über die 

festgesetzten Anpflanzungen hinaus, Stell-

platzbegrünung. 
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Erhebliche Auswirkungen können durch die festgesetzten Maßnahmen in gewissem Rah-
men wirksam gemindert werden. Verbleibende erhebliche Auswirkungen können im Übri-
gen nur durch externe Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden. Die Ent-
scheidung über die Inanspruchnahme ist letztlich in der bauleitplanerischen Abwägung zu 
treffen. 
 
 
 

4.4 Wasser 

Die Versiegelung des Bodens beeinflusst den Wasserhaushalt, u. a. durch das Abführen 

des Niederschlagswassers von versiegelten Flächen. Durch die Umnutzung der landwirt-

schaftlichen Flächen kommt es zu weniger Schadstoffeintrag durch die Landwirtschaft. Die 

Umnutzung der bereits bebauten/versiegelten Flächen der Hofstelle führt zu keinen 

wesentlichen Änderungen. Die Nutzung von Brauchwasser von Dachflächen wird grund-

sätzlich empfohlen. Auf den auch künftig nicht versiegelten Flächen verbleibt in gewissem 

Maße die Möglichkeit der Grundwasserneubildung. 

 

Erhebliche Auswirkungen Dauer Wechselwirkungen mit Schutzgut ... 

Bau, ggf. einschließlich Abriss temporär Mensch, Gesundheit und Bevölkerung; Tiere, 

Pflanzen und biologische Vielfalt; Fläche und 

Boden; Landschaft 

Vorhandensein/Betrieb  dauerhaft Mensch, Gesundheit und Bevölkerung; Tiere, 

Pflanzen und biologische Vielfalt; Fläche und 

Boden; Landschaft 

 

Verringerungs-

/Vermeidungsmaßnahmen nach Plan-

entwurf 

Zusätzliche Maßnahmenvorschläge 

-/- Empfehlungen für die Umsetzung: 

- Nutzung von Brauchwasser von Dachflächen 

- Sorgfältige Entsorgung der Baustellen von Rest-

baustoffen. 

- Vorkehrungen gegen Eintrag von Treib-/ 

Schmierstoffen durch Baumaschinen. 

- Vermeidung von Grundwasserfreilegungen. 

 
 
 

4.5 Luft und Klima 

Durch die vorbereitete Erweiterung und Neuordnung gewerblich-industrieller Nutzungen 

ist mit zusätzlichen Emissionen aus den Tätigkeiten der Betriebe und aufgrund des mög-

lichen, zusätzlichen Verkehrs zu rechnen. Aufgrund der geringen Erweiterung am groß-

räumigen Gesamtstandort werden jedoch derzeit keine besonderen Probleme gesehen, 

die eine weitere Begutachtung erfordern könnten. Die (minimale) Funktion der ergänzend 

überplanten Flächen einer ehemaligen Hofstelle als Kaltluftentstehungsgebiet reduziert 
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sich zwar durch die künftige gewerblich-industrielle Bebauung weiter, dies ist hier aber als 

äußerst geringfügig zu bewerten und wird auch durch die sinnvolle Zuordnung zum 

Gesamtstandort kompensiert. 

 

Im Zusammenhang mit dem Kfz-Verkehr können insbesondere die Luftschadstoffe Stick-

stoffmonoxid/Stickstoffdioxid, Benzol, Staub-PM10 und Ruß im Rahmen der Bauleit-

planung relevant sein. Diese Frage wird auf Grundlage von bisher vorliegenden Erkennt-

nissen und vor dem Hintergrund der meteorologischen Gegebenheiten hier im Rahmen 

der Bauleitplanung aber als nicht relevant bewertet. 

 

Erhebliche Auswirkungen Dauer Wechselwirkungen mit Schutzgut ... 

-/- -/- Mensch, Gesundheit und Bevölkerung; Tiere, 

Pflanzen und biologische Vielfalt; Landschaft 

 

Verringerungs-

/Vermeidungsmaßnahmen nach Plan-

entwurf 

Zusätzliche Maßnahmenvorschläge 

-/- Allgemeine Empfehlungen für die Umsetzung: 

- Reduzierung der Bodenversiegelung auf das 

Notwendige. 

- Reduzierung der baubedingten Vegetations-

beseitigung auf das Notwendige. 

 

Gewisse Minderungseffekte sind durch die grünordnerisch-landschaftspflegerischen Fest-

setzungen zu erwarten. Verbleibende erhebliche Umweltauswirkungen sind nicht erkenn-

bar. 

 

 
 

4.6 Landschaft 

Der Standort ist bereits planerisch für eine gewerbliche-industrielle Bebauung vorbereitet. 

Die Planung bereitet eine eher geringe innere Erweiterung vor. Im Umfeld ist eine ge-

werblich-industrielle Prägung bereits gegeben. Der nordwestlich direkt benachbarte 

Tuttenbrocksee als Freizeit- und Naherholungsgebiet ist durch seine dichten, randlichen 

Gehölzbestände wirksam gegenüber dem Plangebiet abgeschirmt. Es werden keine für das 

Landschaftsbild besonders wirksamen Strukturen im Freiraum beansprucht. Negative Aus-

wirkungen werden daher im Wesentlichen aufgrund der künftig zu erwartenden Bebauung 

gesehen. Da diese planerisch bereits möglich ist und bislang eine intensive landwirtschaft-

liche Bewirtschaftung der Planflächen erfolgte, werden diese Auswirkungen nicht als er-

heblich eingestuft. 
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Erhebliche Auswirkungen Dauer Wechselwirkungen mit Schutzgut ... 

Bau, ggf. einschließlich Abriss temporär Mensch, Gesundheit und Bevölkerung; Tiere, 

Pflanzen und biologische Vielfalt; Fläche und Bo-

den; Wasser; Landschaft 

Vorhandensein/Betrieb  dauerhaft Mensch, Gesundheit und Bevölkerung; Tiere, 

Pflanzen und biologische Vielfalt; Fläche und Bo-

den; Wasser; Landschaft 

 

Verringerungs-/Vermeidungs-

maßnahmen nach Planentwurf 

Zusätzliche Maßnahmenvorschläge 

Festsetzungen zu Nutzungsmaßen und 

Eingrünung an den Gebietsrändern 

Allgemeine Empfehlungen für die Umsetzung: 

- Begrenzung der baulichen Höhenentwicklung 

auf das Notwendige. 

 

Gewisse Minderungseffekte sind durch die grünordnerisch-landschaftspflegerischen Fest-

setzungen und die Festsetzungen zu Höhenbegrenzungen zu erwarten. Verbleibende er-

hebliche Umweltauswirkungen sind nicht erkennbar. 

 

 

 

4.7 Kultur- und andere Sachgüter 

Erhebliche Auswirkungen Dauer Wechselwirkungen mit Schutzgut ... 

-/- -/- Mensch, Gesundheit und Bevölkerung; Landschaft 

 

Verringerungs-/Vermeidungs-

maßnahmen nach Planentwurf 

Zusätzliche Maßnahmenvorschläge 

Festsetzungen zu Nutzungsmaßen und 

Eingrünung an den Gebietsrändern 

Allgemeine Empfehlungen für die Umsetzung: 

- Begrenzung von Versiegelungen auf das Not-

wendige. 

- Begrenzung der baulichen Höhenentwicklung 

auf das Notwendige. 

Erforderliche Maßnahmen in der Umsetzung in 

Bezug auf die im Plangebiet bekannten bzw. zu 

erwartenden Bodendenkmale: 

- Um Aufschluss über die Struktur der beiden 

nicht mehr sichtbaren, aber im Boden nachweis-

baren Landwehrzüge zu erhalten, erscheint es 

notwendig, je nach Lage und Umfang der 

Bodeneingriffe baubegleitend oder im Vorfeld 

der Maßnahmen archäologische Untersuchun-

gen einzuplanen. Die Kosten trägt gemäß Denk-

malschutzgesetz NRW (DSchG NW) der Bauherr. 
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Der Bebauungsplan enthält Regelungen zur Gebietseingrünung sowie ergänzende Fest-

setzungen zur Höhenbegrenzung mit Abstufungen in Richtung des freien Landschafts-

raums im Südwesten, die zu einer geordneten städtebaulichen Einbindung der Neu-

bebauung in die Umgebung beitragen. Weitergehende Maßnahmen sind nach heutigem 

Kenntnisstand nicht erforderlich. 

 

Im Ergebnis werden keine verbleibenden erheblichen Auswirkungen gesehen. 

 

 

 

4.8 Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete 

Im Plangebiet sowie im näheren Umfeld befinden sich keine Gebiete von gemeinschaft-

licher Bedeutung (FFH-Gebiete) oder europäische Vogelschutzgebiete im Sinne des 

Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). 

 

Die Erhaltungsziele und Schutzzwecke sind somit nicht von der Planung betroffen. 

 

 

 

4.9 Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen 

Die Planung entspricht den Darstellungen sowohl des Landesentwicklungsplans, als auch 

des Regionalplans, da für die Erweiterung ausschließlich vorgesehene Siedlungsflächen in 

Anspruch genommen werden. Umweltrelevante Darstellungen der hier maßgeblichen 

Pläne der Raumordnung sind nicht betroffen. Die Flächen sind darüber hinaus nicht von 

den Darstellungen eines Landschaftsplans betroffen. 

 

Entgegenstehende Darstellungen von Landschaftsplänen oder sonstigen Plänen sind 

damit in der Gesamtschau nicht gegeben. 

 

 

 

4.10 Wechselwirkungen/ Wirkungsgefüge 

Die gemäß Anlage zum Baugesetzbuch methodisch getrennt nach den verschiedenen 
Schutzgütern ermittelten Auswirkungen durch die Aufstellung des Bebauungsplans und 
die Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren betreffen das komplexe 
Wirkungsgefüge der Umwelt und des Naturhaushalts. Wechselwirkungen zwischen unter-
schiedlichen Umweltauswirkungen sind daher in die Betrachtung einzubeziehen. 
 
In den vorangegangenen Kapiteln wurde bereits auf Wechselwirkungen und Verflech-
tungen zwischen den Schutzgütern bzw. ihren Beeinträchtigungen eingegangen. Auf die 
jeweiligen Aussagen wird verwiesen. Eine besondere Problematik zwischen den Schutz-
gütern oder eine eventuelle Verstärkung der Auswirkungen durch zusätzlich mögliche 
Wechselwirkungen wird im Untersuchungsgebiet nicht gesehen. 
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4.11 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich erheblicher nachtei-

liger Auswirkungen 

Wesentliche Beeinträchtigungen der Umwelt sind zu vermeiden, zu minimieren oder aus-
zugleichen. In den vorangegangenen Kapiteln ist bereits auf entsprechende Maßnahmen 
sowie auf Minderungsmaßnahmen für die Eingriffe in Natur und Landschaft, Boden, 
Wasserhaushalt etc. eingegangen worden. 
 
Die Diskussion der voraussichtlichen Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter 
gemäß Kapitel 4 zeigt, dass durch den Bebauungsplan Nr. 60.4 vor allem auch aufgrund 
der nur geringen inneren Erweiterung des vorhandenen, großräumigen Gewerbe- und 
Industriestandorts insgesamt kein großer Eingriff in den Landschafts- und Naturhaushalt 
vorbereitet wird. 
 
Nur auf den bislang unbebauten Erweiterungsflächen sind untergeordnet neben dem Ver-
lust des Lebensraums für Pflanzen und Tiere der Verlust der Bodenfunktionen ins-
besondere zur Lebensmittelproduktion, die Verringerung des Wasserrückhaltevermögens 
und der Grundwasserneubildungsrate sowie die Veränderung des Landschafts- und Orts-
bilds durch die Baumaßnahmen zu nennen. 
 
Der zusätzliche Eingriff in die Leistungsfähigkeit von Natur und Landschaft wird durch eine 
rechnerische Bilanz unter Berücksichtigung des Bestands zum Stand der Ursprungs-
planung (B-Plan Nr. 60) ermittelt. Die rechnerische Bilanz zeigt ein Ausgleichsdefizit auf. 
Über Art und Umfang externer Ausgleichsmaßnahmen ist auf der Grundlage im Rahmen 
der bauleitplanerischen Abwägung der Kommune zu entscheiden. 
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4.12 Angaben nach Anlage 1 Baugesetzbuch, Punkt 2b, aa-hh 

Die Entwicklungsprognose der Umwelt bei Durchführung der Planung zeigt sich bei Be-

leuchtung der nach Anlage 1, Punkt 2b, aa-hh geforderten Angaben wie folgt: 

 

Mögliche erhebliche 

Auswirkungen 

(direkte, indirekte, 

sekundäre, kumulative, 

grenzüberschreitende, 

kurzfristige, mittel-

fristige, langfristige, 

ständige, vorrüber-

gehende sowie 

positive und negative) 

infolge … 

… der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, 

Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt - soweit mög-

lich Berücksichtigung der nachhaltigen Verfügbarkeit dieser 

Ressourcen 

Bau, ggf. einschließlich 

Abriss 
Es ist davon auszugehen, dass mögliche erhebliche Auswirkungen in 

der Bauphase durch die Fachgesetzgebung ausreichend eingegrenzt 

sind. Gleiches gilt bei möglicherweise im Bereich der Be-

standsüberplanung im Einzelfall stattfindenden Abrissarbeiten. 

Aufgrund der Fortentwickelung eines vorhandenen, großräumigen 

Gewerbe-/Industriestandorts ist als erhebliche positive Auswirkung 

die Nutzung der vorhandenen technischen Infrastruktur zu nennen. 

- keine erheblichen negativen Auswirkungen erkennbar - 

Vorhandensein/Betrieb Aufgrund maßvoller, bedarfsgerechter Weiterentwicklung im Inneren 

eines bestehenden Gewerbe-/Industriestandorts sind erhebliche ne-

gative Auswirkungen nur hinsichtlich der geringen ergänzenden 

Flächeninanspruchnahme selbst gegeben. Diese ist hier durch den 

Regionalplan bereits gesteuert und vorgesehen. 

Auch steht dieser negativen Auswirkung die ebenfalls erhebliche 

positive Auswirkung durch intensivierte Flächennutzung bei Weiter-

entwicklung am vorhandenen Standort mit entsprechender Minde-

rung des Flächenbedarfs im Vergleich zu einer Neuplanung an ande-

rer Stelle gegenüber. 

- neben der geringen ergänzenden Flächeninanspruchnahme an sich 

keine erheblichen Auswirkungen erkennbar - 

Relevanz für Umwelt-

schutzziele (EU, Bund, 

Land, Kommune) 

Flächeninanspruchnahme entspricht regionalplanerischer Zielsetzung. 

- im Übrigen keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar - 

Im Wesentlichen be-

troffene Schutzgüter 

Mensch; Fläche und Boden; Wasser; Tiere, Pflanzen und biologische 

Vielfalt 

 



Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 60.4 „Obere Brede - West“ und zur 17. FNP-Änderung 

- 24 - 

 

Mögliche erhebliche 

Auswirkungen 

(direkte, indirekte, 

sekundäre, kumulative, 

grenzüberschreitende, 

kurzfristige, mittel-

fristige, langfristige, 

ständige, vorrüber-

gehende sowie 

positive und negative) 

infolge … 

… der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, 

Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursa-

chung von Belästigungen 

Bau, ggf. einschließlich 

Abriss 
Emissionen in der Bauphase sind unvermeidbar. Eine Überschreitung 

der Erheblichkeitsschwelle bei Baumaßnahmen/Umsetzung ein-

schließlich möglicher Abrissarbeiten ist bei Einhaltung fach-

gesetzlicher Standards nicht zu erwarten. 

- keine erheblichen Auswirkungen erkennbar - 

Vorhandensein/Betrieb Gewerbegebiete sind nach BauNVO vorwiegend für die Ansiedlung 

von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben vorgesehen. Vor 

allem Industriegebiete sind danach explizit für die Ansiedlung stärker 

emittierender Gewerbebetriebe vorgesehen (Auszug § 9 BauNVO: „… 

und zwar vorwiegend solcher Betriebe, die in anderen Baugebieten 

unzulässig sind.“) Gewerbe- und industriegebietstypische Immissionen 

in den schutzwürdigen Siedlungsbereichen im Umfeld werden durch 

die festgesetzte Gliederung nach Abstandserlass NRW (2007) ein-

grenzt. Eine Überschreitung der Erheblichkeitsschwelle in Bezug auf 

das Schutzgut Mensch ist daher nicht zu erwarten. Anhaltspunkte für 

eine Überschreitung dieser Schwelle in Bezug auf die anderen Schutz-

güter liegen auf Ebene der Bauleitplanung nicht vor. 

- keine verbleibenden erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut 

Mensch erkennbar, im Übrigen ebenfalls keine erheblichen Auswirkun-

gen erkennbar - 

Relevanz für Umwelt-

schutzziele (EU, Bund, 

Land, Kommune) 

- keine (verbleibende) Erheblichkeit und somit keine Relevanz er-

kennbar - 

Im Wesentlichen be-

troffene Schutzgüter 

Mensch; Fläche und Boden; Wasser; Tiere, Pflanzen und biologische 

Vielfalt 
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Mögliche erhebliche 

Auswirkungen 

(direkte, indirekte, 

sekundäre, kumulative, 

grenzüberschreitende, 

kurzfristige, mittel-

fristige, langfristige, 

ständige, vorrüber-

gehende sowie 

positive und negative) 

infolge … 

… der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer 

Beseitigung und Verwertung 

Bau, ggf. einschließlich 

Abriss 
Das Anfallen von Abfällen in der Bauphase sowie mit Blick auf die 

Bestandsüberplanung der Hofstelle denkbaren Abrissarbeiten ist un-

vermeidbar. Eine Überschreitung der Erheblichkeitsschwelle ist bei 

Einhaltung fachgesetzlicher Standards nicht zu erwarten. 

- keine erheblichen Auswirkungen erkennbar - 

Vorhandensein/Betrieb Das Anfallen von Abfällen ist bei gewerblich-industriellen Tätigkeiten 

branchentypisch unvermeidbar. Eine Überschreitung der Erheblich-

keitsschwelle ist bei Einhaltung fachgesetzlicher Standards nicht zu 

erwarten. 

- keine erheblichen Auswirkungen erkennbar - 

Relevanz für Umwelt-

schutzziele (EU, Bund, 

Land, Kommune) 

- keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar - 

Im Wesentlichen be-

troffene Schutzgüter 
Mensch; Boden; Wasser 
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Mögliche erhebliche 

Auswirkungen 

(direkte, indirekte, 

sekundäre, kumulative, 

grenzüberschreitende, 

kurzfristige, mittel-

fristige, langfristige, 

ständige, vorrüber-

gehende sowie 

positive und negative) 

infolge … 

… der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe 

oder die Umwelt (z. B. durch Unfälle oder Katastrophen) 

Bau, ggf. einschließlich 

Abriss 
Bei gewerblich-industriellen Bau- und/oder Abrissarbeiten ist kein 

genereller Risikoausschluss möglich. Eine Überschreitung der Er-

heblichkeitsschwelle ist bei Einhaltung fachgesetzlicher Standards 

nicht zu erwarten. 

- keine erheblichen Auswirkungen erkennbar - 

Vorhandensein/Betrieb Erhebliche Risiken von Störfällen werden durch den grundsätzlichen 

Ausschluss von sogenannten „Störfallbetrieben“ auf Ebene der Bau-

leitplanung bereits weitgehend ausgeschlossen. Im Übrigen sind Risi-

ken gewerblich-industrieller Tätigkeit nicht generell auszuschließen. 

Eine Überschreitung der Erheblichkeitsschwelle ist bei Einhaltung 

fachgesetzlicher Standards nicht zu erwarten. 

- keine erheblichen Auswirkungen erkennbar - 

Relevanz für Umwelt-

schutzziele (EU, Bund, 

Land, Kommune) 

- keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar - 

Im Wesentlichen be-

troffene Schutzgüter 
potenziell alle 
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Mögliche erhebliche 

Auswirkungen 

(direkte, indirekte, 

sekundäre, kumulative, 

grenzüberschreitende, 

kurzfristige, mittel-

fristige, langfristige, 

ständige, vorrüber-

gehende sowie 

positive und negative) 

infolge … 

… der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-

nachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger beste-

hender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene 

Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von 

natürlichen Ressourcen 

Bau, ggf. einschließlich 

Abriss 
Keine benachbarten Gebiete erkennbar, auf denen eine Relevanz ku-

mulierter Auswirkungen von Bau- und/oder Abrissarbeiten zu erwar-

ten sind. Keine benachbarten Gebiete mit relevanten bestehenden 

Umweltproblemen oder spezieller Umweltrelevanz erkennbar. 

- keine erheblichen Auswirkungen erkennbar - 

Vorhandensein/Betrieb Keine benachbarten Gebiete erkennbar, auf denen eine Relevanz ku-

mulierter Auswirkungen bei Vorhandensein/Betrieb von Vorhaben zu 

erwarten sind. Keine benachbarten Gebiete mit relevanten bestehen-

den Umweltproblemen oder spezieller Umweltrelevanz erkennbar. 

- keine erheblichen Auswirkungen erkennbar - 

Relevanz für Umwelt-

schutzziele (EU, Bund, 

Land, Kommune) 

- keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar - 

Im Wesentlichen be-

troffene Schutzgüter 
potenziell alle 
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Mögliche erhebliche 

Auswirkungen 

(direkte, indirekte, 

sekundäre, kumulative, 

grenzüberschreitende, 

kurzfristige, mittel-

fristige, langfristige, 

ständige, vorrüber-

gehende sowie 

positive und negative) 

infolge … 

… der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (z. B. 

Art und Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der Anfällig-

keit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klima-

wandels 

Bau, ggf. einschließlich 

Abriss 
Bei gewerblich-industriellen Bau- und/oder Abrissarbeiten sind Aus-

wirkungen auf das Klima nicht generell auszuschließen. Eine Über-

schreitung der Erheblichkeitsschwelle ist bei Einhaltung fach-

gesetzlicher Standards nicht zu erwarten. 

Eine Anfälligkeit von gewerblich-industriellen Bau- und/oder Ab-

rissarbeiten gegenüber den Folgen des Klimawandels ist nicht er-

kennbar. 

- keine erheblichen Auswirkungen erkennbar - 

Vorhandensein/Betrieb Auswirkungen auf das Klima sind bei gewerblich-industrieller Sied-

lungsentwicklung unvermeidbar. Die geringe innere Erweiterung eines 

vorhandenen, großräumigen Standorts lässt keine erheblichen Aus-

wirkungen vermuten. 

- keine erheblichen Auswirkungen erkennbar - 

Relevanz für Umwelt-

schutzziele (EU, Bund, 

Land, Kommune) 

- keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar - 

Im Wesentlichen be-

troffene Schutzgüter 
Mensch; Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt; Klima und Luft 
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Mögliche erhebliche 

Auswirkungen 

(direkte, indirekte, 

sekundäre, kumulative, 

grenzüberschreitende, 

kurzfristige, mittel-

fristige, langfristige, 

ständige, vorrüber-

gehende sowie 

positive und negative) 

infolge … 

… der eingesetzten Techniken und Stoffe 

Bau, ggf. einschließlich 

Abriss 
Bei gewerblich-industriellen Bau- und/oder Abrissarbeiten kann es 

zum Einsatz umweltrelevanter Techniken und Stoffe kommen. Eine 

Überschreitung der Erheblichkeitsschwelle ist bei Einhaltung fach-

gesetzlicher Standards nicht zu erwarten. 

- keine erheblichen Auswirkungen erkennbar - 

Vorhandensein/Betrieb Bei gewerblich-industriellen Tätigkeiten kann es branchentypisch zum 

Einsatz umweltrelevanter Techniken und Stoffe kommen. Erhebliche 

Auswirkungen werden durch den grundsätzlichen Ausschluss von 

sogenannten „Störfallbetrieben“ auf Ebene der Bauleitplanung bereits 

weitgehend ausgeschlossen. Eine Überschreitung der Erheblichkeits-

schwelle ist im Übrigen bei Einhaltung fachgesetzlicher Standards 

nicht zu erwarten. 

- keine erheblichen Auswirkungen erkennbar - 

Relevanz für Umwelt-

schutzziele (EU, Bund, 

Land, Kommune) 

- keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar - 

Im Wesentlichen be-

troffene Schutzgüter 
potenziell alle 
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5. Anderweitige Planungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der Planungs-

ziele und der räumlichen Lage 

Bei einem alternativen Verzicht auf die in geringem Umfang neu ordnende Bestandsüber-

planung und insbesondere die im Inneren ausgeweitete Festsetzung von Industriegebiets-

flächen unter Einbeziehung einer inzwischen leergefallenen Hofstelle kann das wesentliche 

Planungsziel der möglichst effektiven Flächennutzung für Gewerbe und Industrie nicht 

erreicht werden. 

 

Die alternative Eröffnung von Entwicklungsmöglichkeiten an anderer Stelle im Stadtgebiet 

würde voraussichtlich zu höherem Konfliktpotenzial in Bezug auf die gewerblich-

industriellen Immissionen führen. Die Fortentwicklung des wesentlichen städtischen Ge-

werbe- und Industriestandorts in direkter Nähe zur Hauptverkehrsachse der Autobahn A 2 

ist auch unter den Aspekten der weiteren Ausnutzung vorhandener Infrastruktur sinnvoll. 

 

Die Festsetzung stärker eingrenzender Nutzungsmaße und/oder zusätzlicher Vorgaben für 

die Baugestaltung würde ebenfalls die mit den Planungszielen angestrebte Flexibilität und 

Effektivität der gewerblich-industriellen Nutzung am Standort konterkarieren. 

 

Wesentliche Gründe für die getroffene Wahl: 

• Städtebauliche Vertretbarkeit der untergeordneten Weiterentwicklung und sinnvollen 

inneren Fortentwicklung des großräumigen Gewerbe- und Industriestandorts. 

• Entfernung der gewerblichen und industriellen Betriebe zu schutzwürdigen Nutzun-

gen. 

• Sinnvolle Einbindung in die Gesamtkonzeption für den gewerblich-industriellen 

Schwerpunkt im Nordwesten von Beckum einschließlich seiner Ein- und Durch-

grünung und der Anschlüsse an den Freizeit- und Naherholungsbereich des Tutten-

brocksees besonders auch für Radfahrer und Fußgänger. 

 

 

 

6. Zusätzliche Angaben 

a) Verfahren und Vorgehensweise in der Umweltprüfung 

Die Gliederung des Umweltberichts und die Vorgehensweise ergeben sich aus den gesetz-

lichen Grundlagen gemäß Baugesetzbuch (insbesondere § 2, §2a Baugesetzbuch mit An-

lage 1). Die Umweltprüfung wird in folgenden, sich z. T. überschneidenden Bearbeitungs-

stufen durchgeführt: 
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 Zusammenstellen fachgesetzlicher Vorgaben und fachlicher Standards, 

 Auswertung vorliegender Informationsquellen zur Umweltsituation, 

 Überprüfung der Biotopkartierung, Bewertung der Bestandssituation, 

 Ermittlung der Auswirkungen der Planung auf die Umweltsituation, 

 Auswertung der Beteiligungsverfahren gemäß § 3/§ 4 Baugesetzbuch, 

 Ermittlung der durch den Plan ermöglichten Eingriffe. 

 

Folgende umweltbezogene Untersuchungen wurden ausgewertet bzw. eingeholt: 

 

 Büro Stelzig, Landschaft, Ökologie, Planung (2017): Artenschutzrechtliche Vorprüfung 

zum geplanten Abbruch von Gebäuden im Gebiet des Bebauungsplans Nr. 60.4 „Obere 

Brede - West“ in Beckum, Soest, November 2017. 

Artenschutzrechtliche Vorprüfung des möglichen Vorkommens von planungsrelevanten 

Arten im Bereich der abzureißenden Hofstelle. Datenrecherche und Begehung mit in-

tensivem Absuchen der Gebäude und Freiflächen der ehemaligen Hofstelle an einem 

Termin im Oktober 2017. Besondere Untersuchungsgegenstände waren Vögel und 

Fledermäuse. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände konnte der Gutachter aus-

schließen. Die Ergebnisse sind in die Unterlagen des Bebauungsplans aufgenommen 

worden. 

 
 

b) Schwierigkeiten bei der Bearbeitung 

Schwierigkeiten bei der Bearbeitung sind bisher nicht aufgetreten. Relevante Defizite bei 

der Zusammenstellung des Datenmaterials werden nicht gesehen. 

 

Lokalklima und Grundwasser können hierbei nur allgemein behandelt werden, konkrete 

ortsbezogene Daten und detaillierte Messmethoden stehen nicht zur Verfügung. Maßgeb-

liche Umweltprobleme oder ein weitergehender Untersuchungsbedarf im Planverfahren 

sind jedoch nach heutigem Stand hier nicht zu erkennen. 

 

 

 

7. Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen 

Die Realisierung der städtebaulichen Planung ist nach den bauordnungsrechtlichen An-

forderungen und Verfahren bzw. gemäß BImSchG vorzunehmen, diesbezügliche Über-

wachung und ggf. notwendige Instrumentarien zur Durchsetzung der An-forderungen 

sind ebenfalls dort geregelt. Hierzu sind keine zusätzlichen Maßnahmen im Sinne des 

Monitorings erforderlich. Die planungs- und bauordnungsrechtlich notwendige Kontrolle 

der gewerblich-industriellen Nutzungen und ihrer Emissionen erfolgt jeweils durch die 

zuständigen Fachbehörden. 
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Unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen, die erst nach Inkrafttreten des Bebau-

ungsplans Nr. 60.4 entstehen oder bekannt werden, sollen frühzeitig ermittelt werden. Für 

die Überwachung weiterer unvorhergesehener nachteiliger Umweltauswirkungen wird um 

entsprechende Hinweise der Träger öffentlicher Belange und der Fachbehörden gebeten. 

Hieraus können sich weitergehende Erfordernisse ergeben. Da die Stadt Beckum keine 

umfassenden Umweltüberwachungs- und Beobachtungssysteme betreiben kann, werden 

die Fachbehörden gebeten, weiterhin die entsprechenden Informationen an die Stadt 

weiterzuleiten. 

 

 

 

8. Zusammenfassung des Umweltberichts 

Der Umweltbericht beschreibt und bewertet gemäß § 2 und § 2a Baugesetzbuch die 

Umwelt und die möglichen Umweltauswirkungen der Planung. Der Umweltbericht infor-

miert die Öffentlichkeit hierüber und soll den betroffenen Bürgern eine Beurteilung er-

möglichen, ob und in welchem Umfang sie von den Umweltauswirkungen der Planung 

betroffen sein können. Er dient als Grundlage für die bauleitplanerische Prüfung der Um-

weltbelange und Abwägung der Stadt Beckum dazu nach dem Baugesetzbuch (Bau-

gesetzbuch). 

 

Der etwa 16,61 ha große Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 60.4 liegt im Nord-

westen der Kernstadt Beckums, im westlichen Bereich des großräumigen Gewerbe- und 

Industriestandorts „Obere Brede/Tuttenbrock“. Die Stadt beabsichtigt eine vorhandene, 

inzwischen nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Hofstelle am Südwestrand innerhalb 

des Gesamtstandorts nun in das Gewerbe- und Industriegebiet einzubeziehen. Damit kann 

auch ein größerer Teil das aktuellen Plangebiets als, besonders nachgefragtes, Industrie-

gebiet ausgewiesen werden. Die Nachbarschaft zu schutzwürdigen Nutzungen (Wohnen) 

im Südwesten und Süden wird durch eine entsprechend angepasste Gliederung nach Ab-

standserlass NRW 2007 mit Abstandsliste berücksichtigt. Die 17. Änderung des Flächen-

nutzungsplans umfasst dabei nur die Flächen der ehemaligen landwirtschaftlichen Hof-

stelle mit etwa 1,05 ha. Die Planflächen liegen am Übergang zwischen dem Gewerbe- und 

Industriestandort „Obere Brede - Tuttenbrock“, dem südwestlich anschließenden, freien 

Landschaftsraum und dem nordwestlich angrenzenden Naherholungs- und Freizeitbereich 

des Tuttenbrocksees. Es handelt sich überwiegend um bereits ausgewiesene Gewerbe- 

und Industriegebietsflächen sowie teilweise um die o. g. aufgegebene landwirtschaftliche 

Hofstelle. Zusammenhängende Wohnsiedlungsbereiche liegen relativ weit entfernt im 

Südwesten und Süden. 

 

Der Bebauungsplan regelt Nutzungsart und Nutzungsmaße und steuert damit die 

Planungsabsicht unter Beachtung der Nachbarschaft und Einbeziehung der bestehenden 

und bereits geplanten Infrastruktur. Neben der Gliederung nach Abstandserlass NRW 2007 

werden die Immissionsschutzbelange der Nachbarschaft bereits auf Ebene der Bauleit-

planung durch Festsetzungen zum grundsätzlichen Ausschluss von sogenannten „Störfall-
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betrieben“ berücksichtigt. Festsetzungen zur Ein- und Durchgrünung durch randliche 

öffentliche Grünflächen sowie Vorgaben zur Anpflanzung von Hecken auf den künftigen 

Betriebsflächen tragen zur Einbindung in den Stadt- und Landschaftsraum bei. Die Er-

schließung wird im Wesentlichen analog zu den Vorgaben des ursprünglichen Bebau-

ungsplans Nr. 60 übernommen und nur im Umfeld der vormaligen Hofstelle geringfügig 

bedarfsgerecht angepasst. Zusätzliche Erschließungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen 

oder erforderlich. Die Verkehrsanbindung ist über den Anschluss an die Straße Obere 

Brede und das von dort erreichbare, weiterführende öffentliche Straßennetz leistungsfähig 

gegeben, insbesondere mit dem nur etwa 500 m nördlich gelegenen Anschluss an die 

Autobahn A 2,. 

 

Die wesentlichen naturräumlichen Umweltauswirkungen im Plangebiet beziehen sich auf 

den Flächenverlust und die untergeordnete zusätzliche Versiegelung der Böden durch 

Überbauung der bisher im Wesentlichen intensiv landwirtschaftlich genutzten inneren 

Erweiterungsfläche. Die Grundsatzentscheidung darüber ist für den Gesamtstandort 

bereits in der Vergangenheit getroffen worden. 

 

Die umweltrelevanten Belange der Nachbarschaft können durch die Regelungen des Be-

bauungsplans gewahrt werden. Verbleibende erhebliche umweltrelevante Auswirkungen 

auf die künftigen Nutzer werden nach heutigem Kenntnisstand nicht gesehen. Eine rele-

vante Betroffenheit der Artenschutzbelange ist bislang nicht erkennbar.  

 

Zusätzliche Eingriffe in die Leistungsfähigkeit von Natur und Landschaft werden nur auf 

den Erweiterungsflächen vorbereitet. Diese werden rechnerisch bilanziert. Nach dem 

gegenwärtigen Kenntnisstand verbleiben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die 

Schutzgüter im Sinne des UVP-Gesetzes bzw. nach Baugesetzbuch, die nicht durch die Rege-

lungen des Bebauungsplans wirksam gemindert oder, teils auf externen Flächen, ausgeglichen 

werden könnten. Die letztliche Entscheidung über Art und Umfang externer Ausgleichsflächen 

ist in der bauleitplanerischen Abwägung der Stadt zu treffen.  

 

 

Beckum, im Dezember 2017 

 

 

 

Nachtrag, Oktober 2018: 

 

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens sind keine Fragestellungen oder Umweltaspekte 

bekannt geworden, die eine Ergänzung oder Neufassung des Umweltberichts nach der 

öffentlichen Auslegung und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlichen 

Belange gemäß § 3(2)/§ 4(2) BauGB erforderlich machen würde. 
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Anhang: Referenzliste der Quellen 

Erlasse, Verordnungen, Normen, Pläne 

Abstandserlass – Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der 

Bauleitplanung und sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände (Abstandserlass) – RdErl. 

des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – V-3 - 8804.25.1 

vom 06.06.2007(MBl. NRW. 2007 S. 659). 

LEP NRW – Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW). 08.02.2017. 

Bezirksregierung Münster: Regionalplan Münsterland. 16.02.2016. 

TA Lärm – Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische An-

leitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26.08.1998 (GMBl 1998 Nr. 26 S. 503), zuletzt geändert 

durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnzAT 08.06.2017 B5). 

12. BImSchV – Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfall-Verord-

nung – 12. BImSchV) – Störfall-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.03.2017 (BGBl. I 

S. 483), zuletzt geändert durch Artikel 58 des Gesetzes vom 29.03.2017 (BGBl. I S. 626). 

16. BImSchV – Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetze (Verkehrs-

lärmschutzverordnung – 16. BImSchV) – Verkehrslärmschutzverordnung vom 12.06.1990 (BGBl. I S. 1036), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 18.12.2014 (BGBl. I S. 2269). 

DIN 18005-1 – Norm DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung 

Juli 2002, Stand: 2007-03. 

DIN 18005-1 – Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1 Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren, Schall-

technische Orientierungswerte für Städtebauliche Planung Mai 1987, Stand: 2007-3. 

 

Sonstige Quellen 

Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr und Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW: Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der bau-

rechtlichen Zulassung von Vorhaben. Düsseldorf 2010. 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen: Messtischblätter in Nordrhein-

Westfalen, unter: http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen: Klimaatlas Nordrhein-Westfalen, 

unter: http://www.klimaatlas.nrw.de/site/ 

Geologischer Dienst NRW: Digitales Informationssystem Bodenkarte, Karte der schutzwürdigen Böden. Krefeld 

2004. 

Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen: Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen im Maßstab 1:50.000 

(BK50) 

Bosserhoff, Dietmar: Integration von Verkehrsplanung und räumlicher Planung, Teil 2: Abschätzung der Ver-

kehrserzeugung, Heft 42 der Schriftreihe der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung, Wiesbaden 

2005. 

Büro Stelzig, Landschaft, Ökologie, Planung: Artenschutzrechtliche Vorprüfung zum geplanten Abbruch von 

Gebäuden im Gebiet des Bebauungsplans Nr. 60.4 „Obere Brede - West“ in Beckum, Soest, November 

2017. 
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